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FRED BLUMAUER, 1010 WIEN 1r GRABEN 20 

20. JAHRGANG DEZEMBER 1967 FOLGE12 

AUS DEM WEITEREN INHALT: s. 6: Der Gendarmeriezentral
kommandant General Dr. Fürböck verabschiedet sich von den 
leitenden Gendarmeriebeamten in Tirol und Vorarlberg - s. 7: 
G. Gaisbauer: Zur Strafbarkeit der Verweigerung der Unter
suchung der Atemluft auf Alkoholgehalt - S. 8: o. Tscheliessnig: 
Ein Verl<ehrsunfall mit Fahrerflucht - S. 9: Immer wieder Auto
knacker - s. 10: Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes -
s. 12: E. Reiter: Verbrechen und ihre Ursachen - S. 13: H. Bürger:
Sicherung von Materialspuren nach Verkehrsunfällen - s. 17: 

Feierliche Uebergabe zweier Gendarmerie-Dienst- und \Vohn
gebäude in St. Anton am Arlberg und Zirl - s. 18: Mitteilungen 
des Oesterreichischen Gendarmeriesportverbandes - S. 24: Die 
Toten der österreichischen Bundesgendarmerie im November 1967 

Abschiedsgruß 

• 

Wegen Erreichung der Altersgrenze scheide ich mit 
Jahresende aus dem aktiven Dienst. Aus diesem Anlaß 
grüße ich herzlich alle Offiziere und Beamten der Bun
desgendarmerie und danke ihnen für die Gefolgschaft, 
die sie mir leisteten, das Verständnis für mein Wollen 'und 
die Mithilfe in allen Dienststellungen, die ich je bei 
der Bundesgendarmerie bekleidet habe. 

Als Gendarmeriezentralkommandant habe ich mich be
harrlich bemüht, die Organisation des Dienstes den Er
fordernissen der heutigen Zeit anzupassen und jene Hilfs
mittel zu beschaffen, die mir zu einer erfolgreichen Dienst
verrichtung nötig schienen. Ich glaube, daß es mir dank 
aller Mitarbeiter, die stets in meinen Intentionen gehandelt 
haben, gelungen ist, das Korps einen bedeutenden Schritt 

nach vorne zu führen. Ich hoffe zuversichtlich, daß es 
auch meinem Nachfolger möglich sein wird, die Gen
darmerie auf den eingeschlagenen Wegen ein gutes Stück 
weiterzubringen, und bitte, ihm vollstes Vertrauen ent
gegenzubringen. 

Für die kommenden Feiertage wünsche ich allen Gen
darmeriebeamten ein friedvolles, gesegnetes Weihnachts
fest und viel Glück, Gesundheit und ein erfolgreiches 
Wirken im kommenden und den folgenden Jahren, und 
damit auch innere Zufriedenzeit im Bewußtsein eines 
guten Wollens für ein wertvolles Ziel: der Arbeit für 
die Gemeinschaft, für Oesterreich. 

Dr. Fürböck, Gend.-General 
Gendarmeriezen tralkommandan t 

Wollengeselz 1967, BGBI. Nr. 121/67 
Von Gend.-Bezirksinspektor ANTON WIESER, Gend.-Scbulabteilung Linz 

(Fortsetzung und Schluß aus Heft 11/1967) 

Waffenverbote (§ 12):

Die Behörde (Bezirkshauptmannschaft) hat einer Person 
den Besitz von Waffen und Munition zu verbieten, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß diese Person 
durch mißbräuchliche Verwendung von Waffen die öffent
liche Sicherheit gefährden könnte. 

(Die im Besitz dieser Person befindlichen Waffen- und 
.A Munitionsbestände sowie hierauf bezügliche Berechtigungs-
� urkunden sind von der Behörde sofort sicherzustellen. Die 

Waffen usw. gelten als verfallen und die Urkunden als 
entzogen. Der Verfall unterbleibt, wenn eine verläßliche 
Person ihr Eigentum an diesem Gegenstand nachweist.) 

Die Organe der öffentlichen Aufsicht sind (gemäß § 13) 
bei Gefahr im Verzuge berechtigt, einer Person Waffen, 
Munition und im Waffengesetz vorgesehene Urkunden 
gegen Bestätigung abzunehmen und unverzüglich mit einer 
Anzeige der Behörde (Bezirkshauptmannschaft) vorzulegen, 
wenn sie Grund zur Annahme haben, daß diese Person 
durch mißbräuchliche Verwendung von Waffen die öffent
liche Sicherheit gefährden könnte. (Die Behörde hat so
gleich entweder über ein Verbot gemäß § 12 oder die 
Rückgabe der Waffen zu entscheiden.) 
Sonderbestimmungen für Jugendliche (§ 14):

Personen unter 18 Jahren· ist der Besitz von Waffen und 
Munition verboten. Dies gilt nicht, wenn Waffen für die 
berufliche Ausbildung benötigt werden (zum Beispiel Forst
praktikant!), und auch sonst können ab 16 Jahren bei 
entsprechender Reife Ausnahmen von der Behörde be
willigt werden. (Rechtsgeschäfte entgegen diesem Verbot 
sind nichtig.) 
Benützung von Schußwaffen auf Schießstätten (§ 15):

Auf behördlich genehmigten Schießstätten ist die I3e
nülzung von Schußwaffen ohne weiteres erlaubt. Dies gilt 

jedoch nicht für Personen, gegen die ein Waffenverbot 
nach § 12 erlassen wurde. 

(Somit findet auf behördlich genehmigten Schießstätten das 
Waffengesetz praktisch fast keine Anwendung.) 
Faustfeuerwaffen (§§ 16 bis 28):

Ein „Waffenpaß" ist erforderlich für das Führen von 
Faustfeuerwaffen; dieser schließt das Recht zum Erwerb 
und Besitz solcher Waffen und dazugehöriger Munition 
sowie das Recht zum „Führen" anderer Schußwaffen ein 
(§§ 16/1 und 29/2/a).

Eine „Waffenbesitzkarte" ist erforderlich für den Erwerb
und den Besitz von Faustfeuerwaffen und dazugehöriger 
Munition; berechtigt aber nicht zum „Führen" (§ 16/1). 

Ein „Waffenschein" berechtigt nur zum Führen von 
Schußwaffen, di� keine Faustfeuerwaffen sind (§ 29/1). Der 
Erwerb und Besitz solcher Schußwaffen und dazugehöriger 
Munition ist ohne weiteres erlaubt. 

Die Gültigkeitsdauer von Waffenpässen, Waffenbesitz
karten und Waffenscheinen ist für österreichische Staats
bürger unbegrenzt, für Fremde hingegen angemessen zu 
befristen (§ 16/2). Diese Urkunden werden von der Be-
zirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft) ausg0-
stellt (§ 34). 

Ueber Antrag hat die Behörde (Bezirkshauptmannschaft) 
einer verläßlichen großjährigen Person mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft eine Waffenbesitzkarte auszustellen. 
Dasselbe gilt auch für die Ausstellun� eines Waffenpasses 
oder Waffenscheines, wenn ein Bedarf zum Führen der 
betreffenden Schußwaffen nachgewiesen wird. (Hierauf 
besteht ein Rechtsanspruch' Hingegen liegt es bei Fremden 
und minderjährigen Personen im Ermessen der Behörde 
(§§ 17 und 29/3].)

Ein „Bedarf" zum Führen von Faustfeuerwaffen ist ins
besondere als gegeben anzunehmen, wenn eine Person 
glaubhaft macht, daß sie außerhalb von Wohn- oder 
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Betriebsräumen usw. besonderen Gefahren ausgesetzt ist 
(§ 18) oder bezüglich Sportwaffen bei einem behördlich
genehmigten Schützenverein den Schießsport ausüben will 
(§ 29/4).

Die Anzahl der Faustfeuerwaffen, die der Inhaber eines
Waffenpasses oder einer Waffenbesitzkarte besitzen darf.ist in diesen Urkunden mit nicht mehr als zwei festzu
setzen. (Für anerkannte Waffensammler oder für Sport
schützen sind Ausnahmen möglich [§ 19].) 

Spätestens alle fünf Jahre hat die Behörde die Verläß
lichkeit des Inhabers eines Waffenpasses, einer Waffen
besitzkarte oder eines Waffenscheines zu überprüfen und, 
wenn diese nicht mehr gegeben ist, die Urkunden zu ent
ziehen (§§ 20[1 und 29/5). Hierauf sind die im Besitz der 
betreffenden Person befindlichen Faustfeuerwaffen binnen 
zwei Wochen nach dem Entzug der Urkunden entweder 
einer zum Erwerb befugten Person zu überlassen oder der. 
Behörde gegen Entschädigung mit dem erzielten Ver
steigerungserlös abzuliefern (§ 20). 

Jede Aenderung des Wohnsitzes hat der Inhaber eines 
Waffenpasses, einer Waffenbesitzkarte oder eines Waffen
scheines der Ausstellungsbehörde dieser Urkunden binnen 
vier Wochen schriftlich mitzuteilen (§§ 21 und 29/5). 

(Dies ist einerseits eine Folge der unbegrenzten Gültigkeit derUrkunden und anderseits eine Notwendigkeit für die vorgesehene Ueberprüfung der Verläßlichkeit alle 5 Jahre.) 

Heimatkrippe 
aus der Werkstatt des bekannten Krippenschöpfers Ale
xander S c h l ä f f e  r, Saalfelden/Salzburg. 

Dieses schöne Werk war bei der im Vorjahr von 1 „Air 
France" veranstalteten internationalen Krippenschau i:i. 

Paris-Orly Gegenstand besonderer Bewunderung und An
,erkennung. 

Zur Zeit befindet sich diese Krippe, in „Gesellschaft" 
solcher aus anderen Ländern, auf „Weltreise", um jedes 
Jahr während des weihnachtlichen Festkreises in einer 
anderen europäischen oder überseeischen Hauptstadt der 
Oeffentlichkeit gezeigt zu werden. 

Der Hintergrund, ein Oelbild vom Steinernen Meer, 
stammt gleichfalls von diesem beseelten Volkskünstler. 
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entbieten mit ,herzlichem Dank 

REDAKTION UND VERWALTUNG 

Die Ueberlassung von Faustfeuerwaffen und dazugehöri
ger Munition mit einem Kaliber von 6,35 mm und darüber 
ist nur an Inhaber eines Waffenpasses oder einer Waffen
besitzkarte gestattet, und nur von diesen dürfen solche 
Gegenstände erworben werden. Ausgenommen sind Knall
patronen und Patronen unter 6,35 mm Kaliber (§§ 22 und 23). 

Im Falle der Veräußerung hat der Ueberlasser der Behörde, die den Waffenpaß oder die Waffenbesitzkarte des 
Erwerbers ausgestellt hat, binnen sechs Wochen die Ueber
lassung mit folgenden Daten schriftlich anzuzeigen: Namen 
und Anschriften des Ueberlassers und des Er�erbers, die Nummer des Waffenpasses oder der Waffenbesitzkarte desErwerbers, Anzahl, Erzeuger, Kaliber und Nummern der
überlassenen Faustfeuerwaffen (§ 22/2). 

Für die Versendung von Faustfeuerwaffen und von
Munition für diese unmittelbar in das Ausland finden die
Vorschriften der §§ 22 und 23 des Waffe�gesetzes bezi.ig-
lich der Ueberlassung (Veräußerung) kerne Anwendung .,
(§ 24/2). . . "' Der Erbe von Faustfeuerwaffen hat dies bmnen sechs 
Monaten nach Erlangen des Besitzes der Behörde anzu
zeigen, wenn er nicht Inhabe� eines Waffenpasses oder 
einer Waffenbesitzkarte ist. (Weitere Regelung erfolgt nach 
den allgemein bestehenden Bestimmungen des Waffen
gesetzes [§ 25).) 

Gefundene Faustfeuerwaffen sind unverzüglich, spätestens aber binnen zwei Tagen, einer Sicherheitsdienststelle 
abzuliefern. (Die weitere Regelung erfolgt nach den Fund
vorschriften des ABGB unter Bedachtnahme auf die Vorschriften des Waffengesetzes [§ 26).) 

Die Einfuhr von Faustfeue_rwaffen und Munition für diese ist ebenfalls nur �mt emem Waffenpa? oder einer Waffenbesitzkarte zulass1g. (Ausgenommen smd Munition mit . einem Kaliber unter 6,35 mm und Knallpatronen
[§ 27/1].) . . . .. . . Mit einer Besche1m�ung emer osterre1ch1schen Vertre-tungsbehörde dürfen 1m_ �usland wohnhaft� verläßlichePersonen für ihren personl!chen Bedarf bestimmte Faustfeuerwaffen und Munition bei der Ein- oder Durchreise Oesterreich besitz_en __ un? nur auf <?.rund eines zusätzlich�� 
Vermerkes der m _land1schen B��orde <l:uch führen. DieGültigkeitsdauer dieser Beschem1gung ISt bis zu d- .
Monaten zu befristen (§ 27/2 und 4). .ei

Abgenützte,. unlese:liche Waffenpässe un� Waffenbesitz- . karten hat die Bezirkshauptmannschaft emzuziehen und.gegen Gebühren . durch neue zu e:setzen. Dasselbe gilt wenn das Lichtbild den Inhaber mcht mehr einwandfreierkennen läßt (§ 28). 
(Dies wird der Gend.-Beamte bei der Kontrolle wahrzun h und der Ausstellungsbehörde zu berichten haben.) e men

Ohne Waffenschein dürfen Schußwaffen, die keine Faustfeuerwaffen sind, von Personen geführt werden (§ 2912),die 
a) im Besitz eines Waffenpasses sind; 
b) im Besitz einer gültigen Jagdkarte sind, hinsichtlichdes Führens von Jagdwaffen; 
c) als Angehörige einer traditionellen Schützenvereinigung mit ihren Gewehren ausrücken. 

Ausnahmebestimmungen (§§ 30 bis 33): 
Auf militärische Waffen und Munition finden die Be

stimmungen des Waffengeset�es nur bis zur Erlassung eines eigenen Bundesgesetzes uber den Erwerb und Besitz 
solcher Gegenstände Anwendt!n_g (§§ 30/1 und 40/2). (Als 
militärische Waffen und Mumt10n gelten derzeit die im 
Annex I des Staatsvertrages, BGBl. Nr. 152/55, angeführten Gegenstände, ausgenommen Pistolen und Revolver samt
dazugehöriger Munition [§ 40/3/a].) 

Auf den unbefugten Erwerb und das unbefugte Führen 
militärischer Waffen und Munition finden derzeit die 

• 

Straffolgen des § 36/1 des Waffengesetzes (Gü) Anwen
dung (§ 40/3/b). 

(Der „Besitz" militärif'cher Waffen scheint hier nicht auf undim Waffengesetz ist lediglich der Besitz von Faustfeuerwaffensamt Munition an eine Waffenbesitzkarte gebunden.) 
Das Waffengesetz 1967, mit Ausnahme der §§ 11 bis 14, 

findet keine Anwendung auf (§ 30/2) 
1. Schußwaffen, die vor dem Jahr 1871 erzeugt wordensind; 
2. Druckluftwaffen und C02-Waffen (= mit dem Gas

druck der Kohlensäure angetrieben!), sofern das Kaliberweniger als 6 mm beträgt; 
3. Zimmerstutzen (= äußerlich wie ein Militärgewehr,

besitzt jedoch einen Einstecklauf mit Kaliber 4,5 mm); 
4. andere Arten minderwirksamer Waffen, die das Bun

desministerium für Inneres durch Verordnung als solche 
bezeichnen kann. 

(Obwohl alle diese mindergefährlichen Waffen im allgemeinenfrei sind. dürfen sie Personen unter 18 Jahren (§ 14) oder mit einem Waffenverbot belegte Personen (§§ 12 und 13) nicht besitzen.) 
Weiters findet das Waffengesetz 1967 keine Anwendung 

(§§ 31 bis 33):
1. auf die Gebietskörperschaften (Bund, Land, Bezirk,

Gemeinde); 
2. auf die Exekutive hinsichtlich der zugeteilten Dienst

waffen und Munition; 
3. auf amtliche Organe hinsichtlich der Waffen und

Munition, die den Gegenstand ihrer öffentlichen Dienst
verrichtung bilden; 

4. auf im Rahmen der Waffengewerbe befugt tätige Per
sonen hinsichtlich der Waffen und Munition ihrer gewerb
lichen Tätigkeit; 

5. für die Beförderung oder Aufbewahrung von Waffen
und Munition im Rahmen der Transportgewerbe oder 
öffentlicher Einrichtungen; 

6. bei Theatervorführungen oder Filmaufnahmen und
dergleichen für die Benützung von Waffen zu szenischen 
Zwecken; hiebei müssen Schußwaffen zur Abgabe scharfer 
Schüsse unbrauchbar gemacht worden sein; sowie auf 

7. ausländische Inhaber von Waffengewerbe- oder Trans
portgewerbeberechtigungen und deren Angestellte, wenn 
sie diese Berechtigung mit einer Bestätigung der öster
reichischen Vertretungsbehörde nachweisen; (sonst wie 4. 
und 5.). 
Strafbestimmungen (§§ 36 bis 39): 

§ 36: Eine Gerichtsübertretung begeht, wer 
a) unbefugt Faustfeuerwaffen besitzt oder führt;
b) verbotene Waffen (§ 11) unbefugt besitzt; 
c) Waffen oder Munition besitzt, obwohl ihm dies gemäß

§ 12 verboten ist.
Der gleichen Bestrafung unterliegt, sofern die Tat nicht 

nach einer anderen Bestimmung strenger strafbar ist, wer 
zum Zweck der Täuschung im Rechtsverkehr eine im 
Waffengesetz vorgesehene Urkunde 

1. einem anderen überläßt; 
2. sich eine solche für einen anderen ausgestellte Ur-

kunde verschafft oder 
3. hievon Gebrauch macht oder
4. eine solche Urkunde erschleicht. 
(Vgl. den Text mit § 23 Abs. 2 des Paßgesetzes und § 64

des StbG 1965 !) 
Der Abs. 1 des § 36 findet auf den unbefugten Besitz

von Teilen von Schußwaffen (§ 9) keine Anwendung (wird
milder bestraft). Eine Verwaltungsübertretung begeht (§ 37), sofern das 
Verhalten nicht nach § 36/1 (als Gesetzesübertretung) zu 
bestrafen ist, wer entgegen den Bestimmungen des Waffen
gesetzes oder einer hierauf bezüglichen Verordnung 

a) Schußwaffen führt; b) Waffen einführt oder anderen Personen überläßt;
c) Munition anderen Personen überläßt. Besonderheiten dieser Verwaltungsübertretung (§ 37Abs. 2,_ 3 und 4 sowie § 39/1/b): . 1. Eme Verwarnung nach § 21 VStG 1st ausgeschlossen;
2. der Versuch ist strafbar· 3. die Verjährungsfrist bet;ägt 6 Monate und �- der Verfall ist vorgesehen (auch bei unbekannter Her

kunft der Waffen). Eine Verwaltungsübertretung (§ 38 [mit weit geringerer 

JEDERZEIT SICHERHBT 

VVIENER 
STÄDTISCHE 

VERSICHERUNG 

Bestrafung]) begeht, wer gegen Bestimmungen des Waffen
gesetzes verstößt, sofern das Verhalten nicht nach den 
§§ · 36 oder 37 zu ahnden ist. 

Hier ist nur der Verfall vorgesehen (§ 39/1/b - sonstnichts!). 
Hinweise: 
c\) Die Tathandlungen des § 36 werden am strengsten 

als Gesetzesübertretungen bestraft (strenger Arrest von 
einer Woche bis sechs Monate oder Geldstrafe bis zu 
30.000 S). Verfall selbstverständlich auch hier! 

b) Den nächsten Grad bilden die Tathandlungen des
§ 37/1; sie werden als Verwaltungsübertretungen sehr
streng bestraft (Geldstrafe von 300 bis 30.000 S oder
Arrest von drei Tagen bis zu sechs Wochen) und dazu die 
angeführten besonderen Verschärfungen. 

c) Alle übrigen, harmloseren Zuwiderhandlungen werden
als Verwaltungsübertretung nach § 38 (Generalklausel) nur 
mit einer Geldstrafe bis zu höchstens 3000 S oder Arrest 
bis zu zwei Wochen bestraft. 
Schluß- und Uebergangsbestimmungen (§§ 40 bis 45): 

Die wichtigsten davon wurden bereits entweder in der Einleitung oder, wie zum Beispiel der § 40 bezüglich militärischer Waffen und Munition, in diesem Aufsatz bei § 30 eingebaut. 
Die anderen Uebergangsbestimmungen sind kaum noch aktuell, da die wichtigste 6-Monate-Frist für die Anpassung der bisherigen Faustfeuerwaffenbesitzer an die neue Rechtslage bereits Ende 1967 abläuft. (Bis 31. Dezember 1967 ist entweder eine Waffenbesitzkarte zu beantragen oder die Waffe an Befugte zu veräußern oder an die Behörde abzuliefern [42].) Die früher befristeten Waffenscheine gelten bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit weiter (§ 41/2). 
Vom Waffengesetz bleiben unberührt, das heißt, diese Sondervorschriften gelten weiter (§ 44/2): § 372 des StG -unbefugte Anfertigung verb. Waffen und Munition usw·§ 40/5 des Schieß- und Sprengmittelgesetzes sowie § 52i2 des ForstberG über die Bewaffnung der Aufsichtsorgane; § 10 des Staatsschutzgesetzes - unbefugte Ansammlungvon Waffen - ein Verbrechen. Muster der neuen, im Waffengesetz 1967 vorgesehenen Urkunden sind als Anlagen 1 bis 4 am Schluß des Bundesgesetzes, BGBL Nr. 121/67, abgebildet. 

5 



Der Gendarmeriezentralkommandant General Dr. Fürböck verabschiedet 
sich von den leitenden Gendarmeriebeamten in Tirol und Vorarlberg 

Am Dienstag, dem 7. November 1967, wohnte derGendarmeriezentralkommandant General Dr. Johann F ü r  -b ö c k der Dienstbesprechung der Offiziere beim Landesgendarmeriekommando für Tirol bei und benützte 

Gend.-General Dr. Fürböck mit den leitenden 

diese Gelegenheit, um sich im Hinblick auf seinen mit Jahresende zu erwartenden Uebertritt in den dauernden Ruhestand von den OEizieren persönlich zu verabschieden. General Dr. F ü r  b ö c k verwies auf die sehr beachtlichen Fortschritte, die insbesondere auf dem Gebiet der Vergrößerung des Kraftfahrzeugparkes, des Ausbaues des Funkpatrouillendienstes und des Funkwesens überhaupt, sowie auf dem Gebiet der Schaffung von Unterkünften erreicht werden konnten. Das Ausbildungswesen sei in moderne, zeitgemäße Bahnen gelenkt und dafür gesorgt worden, daß späterhin ein qualitativ ausgezeichneter Offiziersnachwuchs zur Verfügung stünde. „Die Wechsel sind gestellt, meine Herren", rief der scheidende General aus, ,,sorgen Sie in den nächsten Jahren dafür, das die Geleise freibleiben für eine glückliche Weiterentwicklung des Korps!" Der Landesgendarmeriekommandant Oberst F u c h sdankte dem scheidenden Gendarmeriezentralkommandanten dafür, daß er sich trotz seiner arbeilsmäßigen Belastung Zeit genommen hat, um _sich persönlich __ von _den Offizieren des Landesgendarmenekommandos fur Trrol, dem er viele Jahre selbst als wertvolles Mitglied cin
gehörte zu verabschieden. Er g�dachte der großen Verdienste, die sich General Dr. Johann Fürböck während der sehr bewegten Jahre seiner Kommandoführung um den Ausbau des Korps auf allen Gebieten des Dienstes erworben hat, und 
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dankte namens aller Offiziere J'ür das große Wohlwollen, das General Dr. Fürböck der Gendarmerie Tirolsin all diesen schweren Jahren bezeigte. Der Dienstbesprechung wohnte auch der Landesgen-

Gendarmeriebeamten von Tirol und Vorarlberg 

.. 

darmeriekommandant für Vorarlberg Gend.-Major P a tsc h mit einer Offiziersabordnung bei. . . � Während eines gemeinsamen Mittagessens, das die Of- ., 
fiziere des Landesgendarmeriekommandos für Tirol zu Ehren des Generals gaben, überreichten sowohl Oberst Fuchs als auch Major Patsch dem scheidenden Gendarmeriezentralkommandanten Ehrengeschenke der Offiziere. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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� Es hockt der Nebel früh auf allen Wegen x und taucht die Bäume in sein graues Licht. 
� Er will sich schwer auf unser Herz noch legen," doch seine Zuversicht bezwingt er nicht. 
� Die Sonne löst sich aus den trüben Stundenx und läßt den Nebel in das Nichts verwehn. 
� So wird der Zweifel gläubig überwunden, x und mächtig kann der Mut den Tag bestehn. 
� Es wächst doch hinterm Nebel still verborgen>< das Licht der Ankunft, aller Welt zum Trost. 
� �ie t!����nTue���nei�c���t��ül���-b���ge�ugelost.
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Zur Strafborkeit der Verweigerung der Untersuchung der Atemluft 
auf Alkoholgehalt 

1 Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

• 

I. 

Der im folgenden geschilderte, aus der Praxis bekannt
gewordene Sachverhalt soll nachstehend kurz erörtert werden: Ein l\!Iopedfahrer verursachte einen Verkehrsunfall. Da
er auf die herbeigerufenen Gendarmeriebeamten einenleicht alkoholisierten Eindruck machte und überdies aufBefragen angab, vor dem Unfall Alkohol konsumiert zuhaben, wurde er aufgefordert, seine Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen zu lassen; dies verweigerte er vor
erst überhaupt. Erst nach Aufklärung über die verwaltungsstrafrechtlichen Folgen eines solchen Verhaltens fand 
er sich bereit, in das Teströhrchen zu blasen. Vorher wurde ihm den bestehenden Anweisungen gemäß von demStraßenaufsichtsorgan die Art der Beatmung des Prüfröhrchens (Aufblasen des Meßbeutels in einem Atemzug) deutlich erklärt und zur Pflicht gemacht. Dessenungeachtet nahm der Aufgeforderte die Probe keineswegs den erwähnten Prüfungsvorschriften entsprechend vor, sondern war offensichtlich bestrebt, das Prüfergebnis durch un-sachgemäßes und weisungswidriges Verhalten zu verfälschen, nämlich günstig für sich zu beeinflussen, indem er entgegen der Anordnung des Straßenaufsichtsorganes das Aufblasen des Meßbeutels in mindestens zehn Ansätzen vornahm und zwischendurch immer wieder durch tiefe Atemzüge Frischluft einatmete. 

II. 

Bei einer Vorgangsweise der beschriebenen Art ist ein objektiv richtiges Ergebnis nicht zu erzielen. Dies ist nur 
dann möglich, wenn bestimmte Prüfvorschriften - die im eingangs geschilderten Fall dem Beanstandeten von dem Gendarmeriebeamten auch genau erklärt und deren Beachtung ihm zur Pflicht gemacht worden war - ein
gehalten werden, weil die Länge der Farbzone, die als Funktion des Alkoholgehaltes der Atemluft der Ausamtmungsluft und damlt dem Blutalkoholgehalt proportional ist von dem Alkoholgehalt der Prüfluft abhängt, die aber nu� dann eindeutig ist, wenn die Strömungsgeschwindigkeit der Prüfluft bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für eine sachgerechte und annähernd richtige Resultate liefernde Ausführung der Atemluftprobe ist es, daß das Prüfröhrchen langsam und ohne_ abzusetzen in einem Atemzug (maximal zwei Atemzügen) mnerhalb von 15, hochstens 20 Sekunden, durchblasen wird. Wird diese Prüfvorschrift nicht ein
gehalten, so kann ein brauchbares Resultat nicht erzielt 

•- werden: Werden zum Aufblasen des Meßbeutels mehr als zwei - der Proband tat dies in mindestens zehn -
Ansätze gebraucht, so wird das Ergebnis der Probe ver-fälscht und zwar weicht es nach unten vom wirklichen Wert ;b zeigt also einen zu niedrigen Blutalkoholwert an, wodurch' natürlich Sinn und Zweck des Testes vereitelt wird. D.azu kommt, daß der Proband jedesmal die in der Tiefe der Lungen befindliche Alveolarluft, die bei der Prü-. fung der Atemluft auf Alkoholgehalt mi_ttels des A_�cotest
gerätes untersucht werden soll, durch tiefe Atemzuge ge
gen Frischluft austauschte. 

III. 

Die rechtliche Seite (§§ 5 Abs. 2, 99 Abs. 1 lit. b StVO)des geschilderten SachverhaHes stellt sich wie folgt dar: Gemäß § 5 Abs. 2 StVO smd Organe der _Str�ßenaufsicht berechtigt, die Atemluft von Personen, die em Fah�zeug lenken, in Betrieb nehmen oder zu lenken oder m Betrieb zu nehmen versuchen, auf Alkoholgehalt zu untersuchen, wenn vermutet werden kann, daß sich diese Personen in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befinden. Nach § 99 Abs. 1 lit. b StVO macht sich strafbar(Geldstrafe von 5000 S bis 30.000 S, Arrest von sieben Ta
gen bis sechs Wochen), wer sich bei Vorliegen der eben erwähnten Voraussetzungen weigert, seine Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen zu lassen. Eine Weigerung, seine Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen zu lassen, ist auf verschiedene Weise möglich. Sie kann - als am häufigsten vorkommender Anwendungsfall - in der Ablehnung bestehen, überhaupt in das 

Teströhrchen zu blasen; aber auch darin, daß die Testperson zur Gänze oder teilweise neben die .. Röhrchenöffnung bläst, die Weisung nicht befolgt, wahrend der Probe das Rauchen oder das Kauen von Tabletten oder ähnlichen Präparaten einzustellen und schließlich -:-- um wieder auf den Ausgangsfall zurückzukommen - wiederholtes Absetzen beim Blasvorgang und jeweiligen Austausch der zu prüfenden Atemluft gegen frische Luft und dergleichen. In allen diesen Fällen ist eine „Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt" nicht möglich und wird diese sohin faktisch verweigert. Unter die Bestimmungen des § 99 Abs. 1 lit. b StVO fällt jedes Verhalten, das die dort erwähnte Untersuchung der Atemluft auf Alkohol
gehalt unmöglich macht, also nicht nur die We!gerung, überhaupt in das Röhrchen zu blasen, sondern Jedwede Art der Weigerung, die Atemluft auf Alkoholgehalt unt�rsuchen zu lassen. Das Gesetz schreibt deshalb auch ke1ne bestimmte Art der Weigerung vor, sondern erklärt lediglich die „Weigerung, die Atemluft auf Alko�olgeha�t unte�suchen zu lassen", für strafbar. Der Verpflichtete ist sohm nicht nur zum Blasen in das Teströhrchen an sich verhalten sondern auch dazu, die Probe den Weisungen des Straße'naufsichtsorganes entsprechend auszuführen, denn sonst könnte der Zweck der Atemluftprobe, richtige Resultate zu erzielen, von jedem Probanden - w.ie dies auch für den Anlaßfall zutrifft - bewußt straflos verhindert werden, weil die vom Gesetz geforderte „Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt" in keinem dieser Fälle möglich wäre ; die· Vorschriften der §§ 5 Abs. 2, 99_ Abs._ 1 lit. b StVO sollen j.a nicht bloß Selbstzweck sem. Die Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt wird auch dann im Sinne der genannten gesetzlichen Vorschriften vereitelt, wenn der Aufgeforderte den Test ,auf eine Weise vornimmt, die die Untersuchung der Atemluft .auf Alkoholgehalt unmöglich macht, das heißt, hiefür kein brauchbares Ergebnis liefert. Ein mindestens zehnmaliges Absetzen beim Blasvorgang und zudem ein jeweiliges Austauschen der Atemluft gegen Frischluft macht ein auf diese Weise gewonnenes Alcotestergebnis unbrauchbar und wertlos und ermöglicht keine „Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt" im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen. Es läuft im Ergebnis auf dasselbe hinaus, ob 
eine Person von vornherein nicht in das Testrohrehen bläst oder dies - trotz diesbezüglicher Aufklärung und Anweisung - derart unsachgemäß tut, daß auch kein annähernd richtiges und damit brauchbares Resultat zu gewinnen ist. In beiden Fällen wird der Zweck der Alcotestprobe, wie er sich aus den Bestimmungen der §§ 5 Abs. 2, 99 Abs. 1 lit. b StVO ergibt, nämlich die „Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen zu lassen", vereitelt, so daß die Nichtbefolgung der Anordnungen des Straßenaufsichtsorganes, dessen Einhaltung eine Untersuch�ng _ der Atemluft auf Alkoholgehalt überhaupt erst ermoglicht, eine Weigerung, den Test an sich vollziehen bzw. - wie das Gesetz es formuliert - die „Atemluft auf Alkoh,ol
gehalt untersuchen zu lassen", darstellt. Der eingangs erwähnte l\!Iopedfahrer hat sich daher einer Zuwiderhandlung gegen §§ 5 Abs. 2, 99 Abs. 1 lit. b StVO schuldig gemacht. 

Molkereigenossenschaft 

,, WllllWLW.a/d" 

reg. Gen. m. b. H. m Neulengbach, N.-Ö. 
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Ein Verkehrsunfoll mit Fohrerflucht 
Von Gend.-Revicrinspektor OTTO TSCHELIESSNIG, Verkehrsabteilung Krumpendorf, Kärnten 

Am 4. März 1967, etwas nach Mitternacht, wurde das 
Verkehrsunfallkommando der Verkehrsabteilung des Lan
desgendarmeriekommandos für Kärnten telephonisch von 
einem Verkehrsunfall verständigt, der sich auf der Bun
desstraße 70, östlich von Klagenfurt, ereignet hatte. Als 
die erhebenden Beamten an der Unfallstelle eintrafen, 
konnten sie folgenden Sachverhalt feststellen: 

Ein Motorradfahrer war von einem von hinten kom
menden Pkw angefahren, auf die Fahrbahn geschleudert 
und schwer verletzt worden. Der Pkw-Fahrer hielt nach 
dem Unfallgeschehen sein Fahrzeug wohl kurz an, fuhr 
aber gleich wieder weiter, ohne sich um den Verletzten 
zu kümmern; auch die Verständigung eines Arztes und 
der Gendarmerie unterließ er. 

An der Unfallstelle konnten die Beamten, vom Pkw 

Das Abdeckglas des Blinklichtes nach dem zusammenkleben. Die 

Pfeile weisen auf die blauen Lackflecken. 

herrührend, ein zerbrochenes Abdeckglas einer Blinklicht
leuchte auffinden. Sie stellten die Bruchteile, die weit ver
streut herumlagen, sicher und klebten sie bei der Dienst
stelle zusammen. Damit hofften sie eine Vorstellung davon 
zu bekommen, wie dieses Abdeckglas ursprünglich ausge
sehen hatte, um so die Marke des Fahrzeuges, das mit 
solchen Abdeckgläsern ausgestattet ist, eruieren zu kön
nen. Beim Zusammenkleben der Teile bemerkten sie auch, 
daß am Abdeckglas blaue Lackteile - vermutlich von 
einer Nachlackierung herrührend - vorhanden waren. 

Nachdem das Abdeckglas zusammengefügt war und fast 
das ursprüngliche Aussehen hatte, konnten die Beamten 
nach umfangreicher Vergleichsarbeit nach Prospekten er
mitteln, daß das Abdeckglas von einem Pkw „Puch DL", 
Baujahr 1959/60, herrühren könnte. 

Nun hatte man bereits zwei sehr wichtige Anhalts
punkte: die Marke und Type des Pkw sowie dessen Farbe. 

Als die Beamten in ein Puch-Fachgeschäft kamen und 
um ein solches neues Abdeckglas zu Vergleichszwecken 
fragten, sagte ihnen ein Verkäufer, als er die zusammen
hänge hörte, daß soeben ein Mann im Geschäft gewesen 
sei, der ein solches Abdeckglas kaufen wollte; dieser 
Mann habe das Geschäft jedoch sofort verlassen, als er 
sie - die Beamten - gesehen hätte. Den Namen des 
Mannes konnte er nicht nennen; es wurde nur eine ,;ehr 
allgemein gehaltene Personsbeschreibung gegeben. Die Be-

amten eilten dem Manne sofort nach, jedoch war er in
zwischen bereits im Stadtverkehr verschwunden. 

Nach der Rückkehr der Beamten ins Geschäft erklärte 
der Geschäftsführer, daß dieser Mann schon seit Jahren 
bei ihnen Kundschaft sei und auch den Pkw bei ihnen 
gekauft hätte. Er schließe die Möglichkeit nicht aus, daß 
ihm der Name dieses Mannes wieder einfallen könnte, 
wenn er die Kaufverträge durchsehen würde; natürlich 
würde dies einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Schon nach einer halben Stunde Durchsicht stieß man 
auf den Namen Johann St.; bei diesem glaubte der Ge
schäftsführer, daß es sich um den Mann handle, der 
das Abdeckglas kaufen wollte. 

Die angegebene Wohnadresse stimmte zwar nicht, je
doch konnte dort in Erfahrung gebracht werden, w0hin 
St. verzogen war. Als die Beamten bei der bezeichneten 
Wohnung eintrafen, empfing sie St. bereits an der Haus
türe und fragte, wen man suche. Er machte einen ner
vösen Eindruck. Bei Nennung seines Namens gab er sich 
sogleich zu erkennen. Bald nach den ersten routinemäßi-

\�--�\ -
. .: . /". .."' 

-

Der Pkw nach der Ausforschung; das Abdeckglas des rechten 

vorderen Blinklichtes fehlt. 

f 

gen Fragen, wo er die vergangene Nacht gewesen wäre 
und dergleichen, gestand er die Beteiligung am Unfall 
und die anschließende Fahrerflucht. Er erklärte sich 
auch sofort bereit, die Beamten in die Garage zu semem 
Pkw zu führen. Bei diesem, der die blaue Lackierung 
hatte, wie davon Reste am Abdeckglas zu sehen waren,•· 
fehlte tatsächlich das Abdeckglas der rechten vorderen "" 

Blinklichtleuchte. St. war somit einwandfrei als Täter 
überführt. 

Nun galt es nur noch zu ermitteln, ob St. zur Zeit 
des Unfalles unter Alkoholbeeinträchtigung stand. Die 
Wahrscheinlichkeit einer Alkoholisierung war gegeben, 
denn die Unfallzeit (Mitternacht) und die Flucht nach 
dem Unfall sprachen dafür. Da seit dem Unfall aber 
bereits 24 Stunden vergangen waren, war eine dies
bezügliche Beweisführung nur noch durch entsprechende 
Erhebungen zu erreichen: Der Weg des Alkotestes oder 
der Blutabnahme war nicht mehr gangbar. Bei St. war 
auch nicht mehr die geringste Alkoholisierung wahrnehm
bar; er machte lediglich noch einen müden und über
nächtigen Eindruck. 

Aber auch hinsichtlich der Alkoholisierung gelang der 

Wien I, Goldschmiedgasse 6, Tel. 63 75 68 

TEAK UND EICHE 

Neudörfler 

Büromöbel 

63 94 51 

Wr. Neustadt, Singergasse 19, Tel. 31 83 

Graz:, Radetz:kystraße 20, Tel. 9 71 78 

Klagenfurt, St.-Veiter-Ring 21, Tel. 58 82 

+ PANTA 3000 
Die Büroorganisation von uns 
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FS Wien 07/4485, Graz:, 03/1590, 
Klagenfurt 04/323 

Beweis: Durch die Einvernahme des St. selbst und des Be
dienungspersonals jener Gaststätten, in denen sich St. 
vor dem Unfall aufgehalten hatte, konnte ermitteli wer-
den, daß er in einer Zeitspanne von etwa 6 Stunden zwei 
Liter Bier und zwei Viertel Wein getrunken hatte: Da
mit war St. auch in dieser Richtung überführt. 

Die Fahrerflucht ist durch das starke Aufkommen des 
Kraftfahrzeugverkehrs ein stark in den Vordergrund rük
kendes Delikt geworden. Der geschilderte Fall zeigt aber, 
daß dieser Zeiterscheinung auch begegnet werden kann: 
Wenn die sogenannten Kontakttrias, wie 

·spuren an Fahrzeugen, 
Spuren auf der Straße und 

„Spuren an Personen 
sorgfältigst beachtet und �päter entsprechend ausgewer
tet werden, wird der Erfolg kaum ausbleiben; speziell 
dann nicht, wenn noch der äußerst wichtige Faktor 
,,Glück" ein wenig mitspielt. 

Das zusammengeklebte Abdeckglas paßte genau auf die vorhan

dene Gummiunterlage. (Photos: Gend.-Rayonsinspektor Gmeindl) 

FROH€ 

F8STTAG€ 

UllD €ill 
4LÜCKUCH€S ll€U€S JAHR 

* 

WIENER ALLIANZ 
VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT 

Immer wieder A utoknocker 
151.226 Diebstähle a u s Kraftfahrzeugen, 82.165 a n Kraft

fahrzeugen und 61.696 v o n Kraftfahrzeugen weist die 
polizeiliche Kriminalstatistik in Deutschland für 1966 aus. 
Diese rund 300.000 Diebstähle machen der Polizei viel Ar
beit; trotzdem ist aus vielerlei Gründen bei den Dieb
stählen an und aus Kraftfahrzeugen die Aufklärungsquote 
besonders ungünstig. 

Liegt aber nicht die erste Ursache zu diesen Taten viel-
.ach bei den Kraftfahrern selbst? Fenster bleiben offen, 

füren und Kofferräume unverschlossen, der Zündschlüssel 
steckt, Führerschein, Kraftfahrzeugschein und andere wich
tige Papiere werden im Handschuhkasten gelassen. Wen 
wundert es da noch, wenn Diebe diese günstigen Gelegen
heiten ausnutzen? Und wenn dann noch wertvolle Gegen
stände offen im Wagen Uegenbleiben .:_ Photoapparate, 
Ferngläser, Transistorgeräte, wohlgefüllte Aktentaschen, 
Pelzmäntel und vieles andere -, ist es kein Wunder, daß 
begehrliche Griffe von Dieben rasch und geschickt sich 
dieser Dinge bemächtigen. 

Das darf nicht so weitergehen! Auch Autobesitzer ha
ben wohl kaum Geld zu verschenken! 

Dabei. könnten ei,gene Umsicht und Sorgfalt dafür sor
gen, daß es den Autoknackern nicht so leichtgemacht 
wird. Man kann sich vor Schaden und Aerger bewahren, 
wenn man zunächst einmal die Vorschrift beachtet, daß 
der Kraftwagen auch bei. kurzem Verlassen a�geschlos
sen sein muß. Gewiegte Autodiebe. brauchen k�me lange 
Zeit. Wenn sie beobachten, daß em Wagen mcht abge
schlossen wi.rd, sind sie im Handumdrehen bei der Arbeit. 
Entsprechendes gi.lt, wenn der ZündschlüssE:,l_ steckengelas
sen wird oder das Fenster offenble1bt. Eme besondere 
Enttäuschung erleben die Bestohlenen noch, wenn die 
Versicherung wegen der Unvorsichtigkeit des Fahrers die 
Ersatzleistung verweigert. 

Muß man den Wagen über Nacht draußen stehenlassen, 
so soll man die Mühe nicht scheuen, Gepäck und Wert
gegenstände in die Wohnung oder ins Hotelzimmer zu 

tragen. Mancher Weihnachtsurlaub hat schon eine arge 
Trübung erfahren, wei.l das Gepäck und womöglich auch 
das Reisegeld aus dem Wagen gestohlen wurden. Denn 
Autoknacker, Autodiebe gibt es nicht nur in unserem 
Land. 

Diebstähle von, an und aus Kraftwagen gehören zu den 
Straftaten, die der Betroffene selbst durch sein Verhalten 
verhindern oder provozieren kann. Wer wollte aber schon 
zu der letzteren Gruppe gehören? 

Bayerisches Landeskriminalamt, München 

IMMER WIEDER AUTOKNACKER! 

Kriminalpolizeiliches Vorbeugungsprograrnrn 

Dezember 1967 

• Haben Autobesitzer Geld zu verschenken? 
300.000 Diebstähle pro Jahr sprechen fast dafür! 
Es ist immer wieder dasselbe: 

• Offene Fenster, unverschlossene Türen und Kof
ferräume, steckengelassene Zündschlüssel, Pa-
piere im Handschuhfach, offen im Wagen lie
gende Gegenstände fordern den Dieb geradezu 
heraus! 
Soll das so weitergehen? 

• Sicher nicht! Machen Sie es künftig dem Auto
knacker nicht zu leicht! Eigene Sorgfalt und 
Umsicht bewahren Sie vor Schaden und Aerger! 
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ENTSCHEIDUNGEN DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

§ 20 Abs. 2 StVO 1960: Die im Ortsgebiet zulässige
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur unter günsti
gen Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen gefahren
werden.

OGH, 7. 7. 66, 11 Os 51/66; KG Wr. Neustadt, 7 d Vr 1178/64.
Als zulässige Geschwindigkeit ist nicht diejenige anzu

sehen, die auf Grund der technischen Fahreigenschaften
des benützten Fahrzeuges das Befahren der Kreuzung und
der Kurve bei einigem Fahrkönnen noch zuläßt, sondern
allein diejenige, die vom Standpunkt der Sicherheit dasabsolut risikolose Durchfahren gewährleistet. Die im Orts
gebiet nach den .Bestimmungen des § 20 Abs. 2 StVO 1960
zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf über
haupt nur bei Vorliegen günstiger Verhältnisse erreicht
werden, weil der Lenker eines Fahrzeuges gemäß der Vor
schrift des § 20 Abs. 1 StVO 1960 seine Geschwindigkeit
keineswegs nur den Verkehrszeichen, sondern auch den
gegebenen Umständen, insbesondere den Straßen-, Ver
kehrs- und Sichtverhältnissen, anzupassen, also den tat
sächlichen Umständen - hier Kreuzungsbereich, bekannt
gefährliche und unübersichtliche, mit Verkehrsspiegel ver
sehene und verzogene Kreuzung · mit fünf Straßenzügen,
durch die die Bundesstraße in einer rechtwinkeligen Kurve
durchläuft - Rechnung zu tragen hat. 

§ 183 StG (§ 1063 ABGB): Der Eigentumsvorbehalt an 
auf Kredit verkauften und mit Wissen und Willen des 
Verkäufers zur Verarbeitung und/oder zum WeHerverkauf 
bestimmten Waren erlischt mit der Uebereignung dieser 
Waren an Dritte. Auf den Erlös aus dem bestimmungs
gcmäßen Weiterverkauf derartiger Waren erstreckt sich 
der Eigentumsvorbehalt nur im Fall einer entsprechenden 
Vereinbarung. 

OGH, 15. Dezember 1966, 11 Os 156/66; KG Krems, 4 Vr
272/65. 

Gegen den Schuldspruch wegen des Verbrechens derVeruntreuung nach dem § 183 StG, begangen durch die
Zueignung der Erlöse von ihm durch mehrere Firmen
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren, macht derBeschwerdeführer mit Berufung auf die Nichtigkeitsgründe
des § 291 Z. 9 lit. a und lit. b StPO geltend, dieser Schuldspruch sei deshalb rechtsirrig, weil ein Eigentumsvorbehalt
an auf Kredit verkauften, zum Weiterverkauf oder zur
Weiterverarbeitung bestimmten Waren spätestens im Zeit
punkt ihres Weiterverkaufes oder ihrer Weiterverarbeitung
erlösche und daher der aus dem Weiterverkauf oder der
Weiterverarbeitung solcher Waren erzielte Erlös nur dann
als ein anvertrautes Gut angesehen werden könne, wenn
dies ausdrücklich vereinbart wurde; dies treffe aber in
den in Rede stehenden Fällen nicht zu. Diese Rechtsrüge
ist aus dem ersterwähnten Nichtigkeitsgrund des § 281Z. 9 lit. a StPO begründet. 
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Sofort Geld 
rasch und ohne Vorspesen, erhalten Haus- und Grundbesitzer 

in W,ien und der Provinz 

Ich belehne 
Zinshäuser, Villen, Landwirtschaften 

in W,ien und ganz Österreich. Auch Burgenland. Vorlasten kein, 
Hindemis. Diskrete Erledigung. Auf Wunsch sogleich Vorschuß 

Haus- und Güterverwaltung 

Finanzbüro Schmid 
1060 WIEN 6, STUJMPERGASSE 4 

Sprechzeit von 15 bis 18 Uhr, Telephon 57 92 76 

Ihre Berechtigung ergibt sich klar aus der für das
Strafrecht wie das Zivilrecht in gleicher Weise gültigen
Rechtsnatur des Eigentumsvorbehaltes. Ein solcher Vor
behalt läßt es zwar ohne weiteres möglich erscheinen, sich
das Eigentum an auf Kredit verkauften und mit Wissen
und Willen des Verkäufers zur Verarbeitung und zum
Weiterverkauf bestimmten Waren bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises vorzubehalten, in welchem
Fall aber der Eigentumsvorbehalt spätestens mit der
Uebereignung der Waren an Dritte erlischt. Er kann sich
daher auch nicht auf den Erlös aus dem bestimmungs
gemäßen Weiterverkauf derartiger Waren erstrecken, es
wäre denn, daß ein seinem Inhalt nach weit über den
Sinn und die Bedeutung einer schlichten Eigentumsvorbe, 
haltsklausel hinausgehender - ein kommissionsähnliches
Verhältnis begründender - Vertrag vorläge, der eben auch
diesen Erlös eindeutig als ein anvertrautes Gut erkennen
ließe (siehe hiezu die in SZ. XVIII 92 und SZ. XXV 194
veröffentlichten zivilrechtlichen sowie die in SSt. XV 49 
und SSt. XXVIII 20 veröffentlichten strafrechtlichen Ent«
scheidungen). Die vom Erstgericht im angefochtenen Urteil - 'vertretene Auffassung, daß deswegen, weil die dem Ange
klagten auf Kredit gelieferten, zum Weiterverkauf be
stimmten Waren wegen des von den Lieferanten gemach
ten Eigentumsvorbehaltes bis zum Weiterverkauf in ver
arbeitetem oder unverarbeitetem Zustand, soweit nicht
vorher Zahlung erfolgte, Eigentum der Lieferanten blieben,
auch der aus dem Verkauf dieser Waren vom Angeklagten
erzielte Erlös automatisch in das Eigentum der Liefer
firmen übergegangen sei und daher ein dem Angeklagten
anvertrautes Gut dargestellt habe, ist rechtsirrig. Die
bloße Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes an zum
Verkauf bestimmten Waren kann in ihren zivil- und straf
rechtlichen Auswirkungen nicht ohne weiteres dem durch
das Anvertrauen einer Ware zum kommissionsweisen
Verkauf begründeten Rechtsverhältnis gleichgesetzt wer
den. Es kann auch dahinge.§tellt bleiben, welche Beschaffen
heit eine über die bloße Vereinbarung des Eigentumsvor
behaltes hinausgehende Vertragsklausel haben müßte, um,
ohne ein regelrechtes Kommissionsverhältni,s zu begrün
den, diesem Verhältnis gleichwertige zivil- und strafrecht
liche Auswirkungen zu haben. Jedenfalls wurden der
artige Vertragsklauseln in den in Rede stehenden Fällen
vom Erstgericht nicht festgestellt, und sie hätten der Ak
tenlage nach auch nicht festgestellt werden können; den•
die Firmen haben sich nach der Aktenlage auf eine Siehe'°' 
rung ihres dem Angeklagten eingeräumten Kredites durch
eine bloße Eigentumsvorbehaltsklausel bezüglich der aufKredit gelieferten, zum Weiterverkauf in verarbeitetem
Zustand bestimmten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpr·eises beschränkt, welcher Eigentumsvor
behalt - wie bereits ausgeführt - mit der bestimmungsgemäßen Uebereignung dieser Waren durch den Angeklag
ten an dritte Personen erloschen ist und schon deshalb
keinerlei Rechtswirkungen in Ansehung des von ihm aus
dem Weiterverkauf dieser Waren erzielten Erlöses habenkonnte. 

§ 335 StG (§§ 15, 22 StVO 1960): Dem Gesetz ist nicht zu
entnehmen, daß ein am rechten Fahrbahnrand unauffällig
geradeaus fahrender Radfahrer nur nach vorheriger War
nung durch ein Schall- oder Lichtzeichen oder gar erst 
nac_h Herstellung eines Kontaktes mit ihm überholt wer
den dürfte. 

OGH, 22. Dezember 1966, 11 Os 2000-203/66; LG Graz, 1 b
Bl. 239/66; BG Graz, 7 U 940/65. 

Der Radfa'hrer Alois P. fuhr am 27. September 1965 umzirka 18.10 Uhr mit einer Geschwindigkeit von zirka 10
bis 11 km/h auf der Landesstraße Nr. 190 von Z. in Rich
tung W. und wollte außerhalb der Ortschaft Z. in eine
links einmündende Gemeindestraße abbiegen. Er blicktezirka 10 bis 12 m vor dieser Einmündung kurz rückwärts,gab unmittelbar darauf ein Handzeichen und begann, ob-

wohl er von hinten einen Kraftwagen nachkommen sah,
sofort mit dem Abbiegemanöver. Als der Radfahrer unge
fähr 7 bis 8 m schräg zur Fahrbahnmitte zurückgelegt
hatte, wurde er von dem nachkommenden Kraftwagen,
welcher von Thomas A. gelenkt wurde und sich zu der
Zeit, als der Radfahrer sein Abbiegemanöver begann, be
reits in Ueberholstellung befunden hatte, niedergestoßen
und schwer verletzt. Wohl hatte Thomas A. schon 20 m
vor der Unfallsstelle die Abbiegeabsicht des Radfahrers
erkannt und sofort eine Notbremsung seines Pkw eingelei
tet, dadurch aber ein Niederstoßen des Radfahrers doch
nicht verhindern können, da die Bremsen seines Pkw nicht
gleichmäßig und ordnungsgemäß „zogen". Dies ließ sich
daraus folgern, daß nur das linke Hinterrad des Pkw auf 
der Fahrbahn eine 15,70 m lange Bremsspur hinterlassen
hatte und die Bremsverzögerung nach dem Gutachten des
vom Gericht beigezogenen Sachverständigen nur etwa4 m/sec2 betrug, obwohl sich bei einem Fahrzeug dieser
Marke und Type (Opel Caravan) bei richtiger Einstellung
und guten Bremsbelägen ein Verzögerungswert von8 m/sec2 hätte erreichen lassen. 

Auf Grund dieser tatsächlichen Feststellungen erkannte
das BG. mit Urteil vom 1. März 1966 den Be
schuldigten Thomas A. der Uebertretung nach § 335 StG
schuldig, wobei es eine Fahrlässigkeit des Beschuldigten
darin erblickte, daß er mit seinem Pkw zum Ueberholen
des Radfahrers angesetzt hatte, ohne mit diesem Kontakt
aufgenommen - das heißt also vor allem, ohne ihn vor-

,A;orglich durch Hupenzeichen gewarnt - zu haben, und
�aß er seinen Pkw überhaupt mit einer erkennbar gerin

geren als der bei einem Fahrzeug dieser Type möglichen
Bremsverzögerung in Betrieb genommen hatte, mochte
auch die zur Unfallszeit durch die von ihm rechtzeitig ein
geleitete Notbremsung erwirkte Bremsverzögerung immer
noch dem vom Gesetz geforderten Mindestwert von
4 m/sec2 entsprochen haben. 

Die gegen dieses Urteil von Thomas A. ergriffene Beru
fung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe wurde mit
dem Urteil des LG. G. als Berufungsgerichtes vom 10. Mai
1966 als unbegründet zurückgewiesen. Auch das Berufungs-
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gericht ging in rechtlicher Beziehung davon aus, daß Tho
mas A. durch die Unterlassung der Herstellung eines Kon
taktes mit dem Radfahrer Alois P. vor dem Ansetzen
zum Ueberholen sowie dadurch, daß er seine Fahrweise
nicht auf die geringeren Bremsverzögerungswerte einge
stellt habe, schuldhaft im Sinne des § 335 StG gehandelt
habe.

Die U. des BG. G. vom 1. März 1966 und des LG. G. als
Berufungsgericht vom 10. Mai 1966 stehen mit dem Ge
setz nicht im Einklang.

Entscheidend für einen Schuldspruch nach § 335 StG
wäre in subjektiver Beziehung die Vorhersehbarkeit der
Herbeiführung oder Vergrößerung einer Gefahr aus ir
gendeinem der im Gesetz genannten Gründe, also ins
besondere nach den natürlichen, für jedermann leicht er
kennbaren Folgen einer bestimmten Handlung oder Un
terlassung oder vermöge besonders bekanntgemachter Vor
schriften. Das Ueberholen eines am rechten Fahrbahnrand
geradeaus fahrenden Radfahrers, der weder durch eine
hin- und herschwankende Fahrweise noch auf andere
Weise die Vermutung erweckt, daß er mit seinem Fahrrad
während des Ueberholmanövers in den zum Ueberholen
benötigten Fahrstreifen gelangen könnte, entspricht dem
täglichen Verkehrsgeschehen und ist gemeiniglich nicht mit
Gefahren verbunden. Auch ist den Vorschriften der StVO
1960 keineswegs zu entnehmen, daß das Ueberholen eines
solcherart unauffällig am rechten Fahrbahnrand dahin
fahrenden Radfahrers nur nach vorheriger Warnung durchein Schall- oder Lichtzeichen oder gar erst, nachdem der
Radfahrer seine Bereitschaft, sich überholen zu lassen, auf
irgendeine Weise zu erkennen gegeben hat (also nach. Her
stellung- eines Kontaktes mit dem Radfahrer), durchgeführt
werden dürfte. Eine Abgabe von Warnzeichen hat viel
mehr gemäß den §§ 15, 22 StVO 1960 nur dann zu erfol
gen, wenn es die Verkehrssicherheit erfordert. Die Vor
hersehbarkeit der Eignung der Durchführung eines solchen
Ueberholmanövers zur Herbeiführung oder Vergrößerung
einer Gefahr für den Radfahrer läßt sich also auch nicht
aus irgendwelchen besonders bekanntgemachten Vorschrif
ten ableiten. Ebensowenig ließ sich bei der gegebenen Ver
kehrssituation die Vorhersehbarkeit der Gefährdung desRadfahrers oder sonst eines Verkehrsteilnehmers aus der
Benützung eines Kraftwagens ableiten, dessen Bremsen
noch so funktionierten, daß sie den gesetzlich vorgeschrie
benen Mindestverzögerungswert von 4 m/sec2 erreichten,
wobei die Bremsen, mögen sie auch nicht auf alle Räderganz gleichmäßig gewirkt haben, doch auf alle vier Räder
wirkten und bei ihrer Betätigung zu einem Abkommen des
Fahrzeugs von seiner geraden Bahn keinen Anlaß gaben.
Dabei ist zu beachten, daß der Beschuldigte auf der Frei
landstraße ohnehin nur mit einer Geschwindigkeit von
ungefähr 40 km/h gefahren ist und das U. des LG. G.
als Berufungsgerichtes auch sonst jede Begründung für
den Ausspruch vermissen läßt, daß der Beschuldigte in
einer den Bremsverzögerungswerten seines Fahrzeuges
nicht angepaßten Weise gefahren wäre. 

Mangels jeglicher und insbesondere auch der vom BG.
G. und vom LG. G. als Berufungsgericht angenommenen
Schuldkomponenten hätte daher Thomas A. von der wider
ihn erhobenen Anklage gemäß § 259 Z. 3 StPO freigespro
chen werden müssen. Der Nichtigkeitsbeschwerde war da
her Folge zu geben und mit einem Freispruch des Be
schuldigten vorzugehen.
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Verbrechen und ihre Ursachen 
j Von Gendarm EMMERICH REITER, Gendarmerieposten St. Margarethen, Burgenland 

Wir alle wissen, daß es das Verbrechen schon seit 
Bestehen der Menschheit gibt und auch immer gelben, wird. 
Täglich kann man ·in den Zeitungen von ·immer neuen 
Verbrechensfällen lesen. 

Nehmen wir zum Beispiel das schwerste Verbrechen, 
und zwar den Mord. Jeder von uns, ja sogar die Krimina
listen fragen sich oft, wie kann sich ein Mensch n,ur zu 
einer solchen Handlung hinreißen lassen und das höchste 
und wertvollste Gut eines Menschen, nämlich dessen Le
ben, vernichten. Führen wir uns nun einmal den Juristen
spruch vor Augen, der die Fragen „Wer, Was, Womit, 
Mit wem, Warum, Wann, Wo und Wie" in sich beinhaltet. 
Die wichtigste dieser Fragen ist und bleibt immer wieder 
das Warum. Dieses eine Wort, welches vom Kriminalisten 
als Tatmotiv bezeichnet wird, beinhaltet dte Ursache des 
Verbrechens. 

Stellen wir uns nun einmal die Frage, warum ist der 
eine Mensch anständig und brav, und der andere wird 
zum Verbrecher? Es gibt immer wieder Fälle, in denen 
ein immer anständig gewesener Mensch plötzlich zum Ver
brecher wird. Wie· kommt es nun zu solchen Tatsachen? 
In vielen Fällen wird man den Lebenslauf und die Er
ziehung jenes Menschen, der sich plötzlich zu einem Ver
brechen hinreißen ließ, bis in seine frühe Kindheit zu
rückverfolgen müssen, um den Kern seiner verbrecheri
schen Einstellung zu ergründen. Deshalb ist die Klärung 
eines Kriminalfalles nicht immer ein Fall für den Kri
minalisten, sondern oft auch für den Psychiater. Um nun 
den verbrecherischen Kern eines Menschen aus dessen 
Leben und Vergangenheit herauszukristallisieren, muß man 
sich meist sehr viele Fragen stellen und nicht selten das 
Leben jenes Menschen sehr weit zurückverfolgen. Diese
Fragen kann man jedoch nur dann beantworten, wenn 
man imstande ist, sich in die Psyche jenes gestrauchelten 
Menschen zu versetzen. Besitzt nun ein Krimioo1ist jene 
Fähigkeit, so wird ihm dies in vielen Fällen die Klärung 
eines Verbrechens oder einer anderen straf!baren Hand
lung sehr erleichtern. 

Befassen wir uns nun mit einer sehr wichtigen Frage, 
und zwar wie war oder ist die �Erziehung eines zum Ver
brecher gewordenen Menschen. Sehr oft hört man von 
Eltern die Worte: Meinen Sohn kann ich erschlagen,, der 
ist und ble�bt ein Taugenichts. Dies ist nun etn .Punkt, 
der bereits von den Eltern geklärt werden müßte, denn 
in den seltensten Fällen wird ein Kind grundlos ein 
Taugenichts. Wie oft liegt hier die Ursache nicht beim 
Kind, sondern einzig und allein bei den Eltern, bzw. der 
Erziehung ihres Kindes. Schon ein altes Sprichwort be
sagt, daß der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Es ist all
gemein bekannt, daß die beste Erziehung das gute Bei
spiel der Eltern gegenüber ihrem Kinde ist. Wenn nuJ1 
die Eltern selbst ständig mit dem Gesetz in Konflikt ste
hen, so ist es nicht zu verübeln, daß ihr Kind, welches 
meist dem Vorbilde der Eltern oder eines Elternteiles 
nacheifert, ebenfalls vom richtigen Weg a;l)kommt. Dies 
wäre eine der Ursachen, wodurch ein Mensch auf die 
schiefe Bahn geraten kann. Es gibt jedoch noch un
zählige andere Gründe, wie zum Beispiel schlechte Ge
sellschaft, kitschige Filme, seelische Depressionen us,w. 

Nicht selten hört man Leute sagen: ,,Bei dem hilft alles 
nichts. denn der hat seine verbrecherische Einstellung 
schon seit Geburt im Blut." In vielen Fällen ist es auch 
der Fall, daß ein Mensch bereits seit seiner Geburt den 
Kern des Verbrechertums in sich trägt. Wann kommt es 
nun am häufigsten zum Durchbruch des seit Geburt im 
Kinde vorhandenen verbrecherischen Kernes? Mit dieser 
Frage kommen wir auf eine entscheidende Zeit im Leben 
des Menschen, auf die sqgenannten Pubertäts- oder Erut
wicklungsjahre. Hier entwickelt sich der Mensch vom Kind 
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zum erwachsenen Menschen. Niemals im Leben haben Kin
der die Hilfe und Unterstützung der Eltern so bitter nötig, 
wie während dieser Zeit. In den meisten Fällen versagen 
hier die Eltern, da sie sehr häufig ihr Kind zuwenig be
obachten und sich meist nicht bemühen, das Vertrauen 
des Kindes voll und ganz zu erlangen, um so den beim 
Kind auftretenden seelischen Depressionen entgegenzuwir
ken. Lassen nun während dieser Zeit die Eltern ihr 
Kind im Stich, so kommt es sehr oft vor, daß hier die 
Verbrecherlaufbahn eines Menschen beginnt. 

Wie oft hört man auch von Menschen: Was kümmern
mich die Verbrecher und Gesetzesübertreter! Um die soll 
sich die Polizei und Gendarmerie kümmern. Daß jene 
Menschen, die diese Ansicht vertreten im großen Irr
tum sind, ist nicht von der Hand zu wetsen." Es stimmt, 
daß sich in erster Linie die Polizei oder Gendarmerie 
mit der Bekämpfung des Verbrechens zu befassen hat. 
Um aber noch ungeschehene Verbrechen zu verhindern 
und somit sich selbst und andere vor Schaden zu be
wahren, dazu ist jeder einzelne Staatsbürger im Interesse 
der eigenen und der Sicherheit anderer verpflichtet. Erst 
wenn jeder einzelne Staatsbürger diese Ansicht vertritt 
und durch gemeinsames Zusammenwirken zwischen der 
Bevölkerung und der Exekutive wird es gelingen, das• 
Verbrechen, wenn auch nicht auszurotten, so doch weni_g-�, 
stens in seinem zahlenmäßigen Ausmaße zu verringern. 

Neue Amtsräume 

1 

errichtet vom Bundesministerium für Bauten und Tcchni� in Landeck, Tirol, für das Gendarmerieabteilungs- un"" 
Bezirksgendarmeriekommando sowie den Gendarmcrie
posten, das Arbeitsamt, Finanzamt und das Zollwachinspek
lorat. Bezogen am 1. Dezember 1966. 

I<lyllisch sind die Amtsräume des Gendarmeriepostens 
Dalaas, Vorarlberg: Zwei Kanzleiräume und zwei Ledigen
zimmer, bezogen am 1. September 1965. 

Sicherung von Moteriolspuren noch Verkehrsunlüllen 
j HERIBERT BlJRGER, Technischer Oberrevident im Bundesministerium für Inneres 1 

Der Sachbeweis spielt im modernen Beweisverfahren 
eine immer größere Rolle. Gerade bei Verkehrsunfällen, 
insbesondere beim Vorliegen von Fahrerflucht, kann die 
moderne Kriminaltechnik wesentliche Aussagen zur Klä
rung des Tatbestandes liefern. 

Ein zufriedenstellendes Ergebnis der Untersuchung ist 
jedoch nur zu erwarten, wenn bestimmte Grundsätze der 
Spurensicherung auch hier materialgerecht angewendet 
werden. 

Jahrelange Tätigkeit auf diesem Gebiet hat jedoch ge
zeigt, daß einige wichtige Grundsätze nicht immer befolgt 
wurden und dann in der Folge große Schwierigkeiten bei 
der Untersuchung schlecht gesicherter Spuren auftraten, 
ja in einigen Fällen möglicherweise durch mangelhafte 
Spurensicherung eine Klärung unmöglich gemacht wurde. 

Dieser Aufsatz soll daher einen Überblick über die Aus
sagemöglichkeiten der kriminaltechnischen Untersuchung 
von Materialspuren nach Verkehrsunfällen, insbesondere 
aber über ihre zweckmäßige Sicherung, bringen. 

Bei Verkehrsunfällen haben wir es grundsätzlich mit 
Kontaktspuren (Übertragungsspuren) zu tun. Als Spuren
übertragungsmöglichkeiten kommen in Betracht: 

•
1. Vom Tatfahrzeug auf das Opfer: Lackabstreifungen 

vom Anstrich des Fahrzeuges, Glassplitter von Schein
werferstreu- oder Windschutzscheiben, Blinkerteile, cha-
rakteristische Schmutzspuren sowie die möglichen Auf
prägungen von Formen des Fahrzeuges, wie Scheinwerfer
ring, Kühlermaske, Reifenprofile. 

2. Vom Opfer auf das Tatfahrzeug: Fasern von der 
Kleidung, Abdruckspuren der Stoffbindung der Kleidung 
im staub der Stoßstange oder im Lack. 

3. Vom Tatfahrzeug auf den Tatort: Scheinwerferstreu
scheibensplitter, Blinkerteile, Lacksplitter (bei modernen 
Lacken fast nicht mehr auftretend), Fahrzeugteile, wie 
Türgriffe, Zierleisten und dergleichen, sowie die Fahr-, 
Brems-, Blockier-, Kratz- und Schleuderspuren. 

4. Vom Tatort auf das Tatfahrzeug: Wenn sich der Un
fall auf einem Feldweg oder einer Nebenstraße ereignet 
hat können auf der Unterseite des Fahrzeuges Reste der 
für' den Tatort charakteristischen Pflanzen aufgefunden 
werden. 

5. Vom Tatort auf das Opfer können Straßenstaub, Öl 
und dergleichen übertragen werden (das Fehlen solcher 
Spuren spielt bei vom Opfer fingierten Verkehrsunfällen 
unter Umständen eine bedeutsame Rolle). 

6. Vom Opfer auf den Tatort: Teile der Bekleidung des 
Opfers, Tascheninhalt, Gepäcksstücke und dergleichen 
können am Unfallort zurückbleiben. 

Aus dieser kurzen Aufstellung, die keinen Anspruch auf 
� Vollständigkeit erhebt, ergibt s_ich, daß ?ie .. b�i Ve�ke11;�s

unfällen auftretenden Spuren außerst v1elfaltig sem kon
nen, und daß bei der Spurensicherung darauf entspre
chende Rücksicht zu nehmen ist. 

Für die Aufnahme des Unfallgeschehens sollte immer 
folgende Reihenfolge gelten: 

1. Suche nach den Unfallspuren, 
2. Bezeichnung dieser Spuren für das nachfolgende 
3. Photographieren der Unfallsituation im ganzen und

der Details, 
4. Anfertigung einer Skizze, in die auch die Einzelheiten

aufzunehmen sind, 
6. eigentliche Spurensicherung. 
Hinsichtlich der unter Punkt 2 angeführten Bezeichnung 

der Spuren ist zu sagen, daß dies am besten durch Auf
stellen von Nummernschildern erfolgt. Von der Verwen
dung farbiger Markierungsstifte oder von Farbkreiden ist
unbedingt abzuraten. Es besteht hier die große Gefahr,
daß sie dann bei der Spurensicherung zu den eigentlichen 
Spuren gemengt werden und dadurch eine Verfäl�chung 
des Untersuchungsergebnisses entsteht bzw. sogar die Un
tersuchung erschwert oder unmöglich gemacht wird. Wenn 
Markierungshilfsmittel benützt werden müssen, so soll es 
sich dabei nur um reinweiße (also unbedingt ungefärhte) 
Kreide handeln. Reine Kreide chemisch Kalziumkarbonat, 
kann nämlich, falls sie bei' der Untersuchung störend 
wirkt relativ leicht erkannt und entfernt werden. Trotz
dem ist auch hier unbedingt darauf zu achten, daß Kreide 

nicht auf Bekleidungsstücke gelangt, da sonst allfällig 
anhaftende Lackspw·en verdeckt und ihre spätere Auf
findung sehr erschwert werden kann. 

Es ist hier nicht die Möglichkeit gegeben, auf die Punkte 
Photographie und Anfertigung von Skizzen einzugehen. 
Wesentlich ist, daß erst nach der photographischen und 
zeichnerischen Aufnahme des Unfallgeschehens die Auf
gabe der Spurensicherung im engeren Sinne, mit welcher 
sich dieser Aufsatz befaßt, beginnt. 

Die Untersuchung der später vom Naturwissenschaftler 
zu untersuchenden Materialspuren erfolgt am besten nach 
folgendem Schema: 

I. Lack- und Farbspuren.
II. Glasspuren. 
III. Metall- und Kunststoffteile. 
IV. Treibstoffe und Schmiermittel.
V. Formspuren (Abdruckspuren). 

·vr. Biologische Spuren. 

I. Lack- und Farbspuren
Lack- und Farbspuren sind die in Form von Farb

abstreifungen bei Verkehrsunfällen am häufigsten auf
tretenden Spuren. Gerade der Untersuchung dieser Spuren 
kommt bei der Klärung von Verkehrsunfällen, vor allem 
aber bei der Aufklärung von Fahrerflucht, eine oft ent
scheidende Bedeutung zu. Hinsichtlich der Zielsetzung, 
nämlich der Feststellung der materialmäßigen Identität 
von Tat- und Vergleichslackproben, kommt es in erster 
Linie auf die auf chemischem und physikalischem Wege
durchgeführte Identifizierung an. 

Die hiezu angewandten Methoden und Verfahren, wie 
die unter dem Mikroskop vorgenommene Farbbestimmung, 
Feststellung einer eventuellen Schichtung der Splitter, 
Tüpfelreaktionen mit spezifischen Reagenzien sowie die 
Anwendung der Emissionsspektralanalyse, der Infrarot
und Röntgenspektroskopie oder dünnschichtchromatogra
phischer Verfahren näher zu besprechen, würde den Rah
men dieses Aufsatzes sprengen. 

Die Lacke bestehen aus einem Bindemittel, das die 
Filmbildung ermöglicht und aus dem Farbpigment. Von 
einem eventuell verwendeten Lösungsmittel ist im fertigen 
Lackfilm nichts mehr vorhanden. Als Bindemittel werden 
heute fast ausschließlich Kunstharze verwendet. Diese 
Lacke sind sehr zäh und elastisch. Bei Kontakt mit ande
ren Gegens\änden kommt es lediglich zur Bildung feinster 
Lackabstreifungen oder -abreibungen. Absplitterungen 
sind bei diesen Lacken äußerst selten. Lediglich bei den 
fast nicht mehr gebräuchlichen Nitrolackierungen. oder 
dicken Kittschichten kann man heute noch mit mehr oder 
weniger großen Lacksplitter am Unfallort selbst rech
nen. Es ergibt sich daraus, daß an einem Kleidungsstück 
Lackabstreifungen nur bei der Untersuchung mit einer 
Lupe aufzufinden sind, weil diese Abstreifungen in klein
sten Teilchen zwischen die Gewebefasern eingepreßt 
werden. 

Auch beim Kontakt mit anderen Fahrzeugen macht sich 
diese Eigenschaft unangenehm bemerkbar, weil eine dünne 
Lackabreibung fest auf dem Lack des anderen Fahrzeuges 
haftet und nur sehr schwer abzulösen ist. 

Da die Sicherung derartiger Spuren an Ort und Stelle 
meist nur sehr unvollkommen erfolgen kann, erscheint es 
zweckmäßig, Fahrzeugteile, die solche Spuren aufweisen, 
auszubauen und der Untersuchungsstelle einzusenden. Die 
Spurenträger sind mit einer sauberen Kunststoffolie oder 
zumindest mit einem sauberen Packpapier, dessen glatte 
Seite der Spur zugewendet ist, zu bedecken. 

Ebenso sind Kleidungsstücke, bei denen der Verdacht 
besteht, daß sie Lackspuren aufweisen könnten, am besten 
mit einer Kunststoffolie zu bedecken, wobei zu beachten 
ist. daß sich der Stoff der Kleidungsstücke nicht gegen
seitig berühren darf, weil sonst beim Versand Spuren
übertragungen von der tatsächlichen Kontaktstelle auf 
eine andere Stelle des Kleidungsstückes erfolgen können, 
und dann etwa daraus die Folgerung gezogen wird. das 
Opfer sei von vorne angefahren worden, nur weil durch 
unsachgemäße Verpackung die tatsächliche Kontaktstelle 
am Rücken so mit dem Vorderteil der Bekleidung in Be-
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rührung kam, daß die Spur zur Gänze oder teilweise auf 
den anderen Stoffteil übertragen wurde. An Stelle eine!.' 
Kunststoffolie kann auch Seidenpapier oder die glatte 
Seite eines sauberen Packpapiers Verwendung finden. Nasse 
Kleidungsstücke müssen vor dem Verpacken getrocknet 
werden. Schimmel- oder Fäulnisbildung beeinträchtigt 
ebenfalls das Ergebnis der Untersuchung. 

Zeigt die erste Untersuchung Lackspuren, die dem 
Spurenträger nur lose anhaften, so können diese in wei
terer Folge leicht verlorengehen. Solche Spuren werden 
sofort gesichert, indem man sie mit einem geeigneten In
strument, zum Beispiel Rasierklinge, Taschenmesser, Pin
zette oder Skalpell, vorsichtig anhebt und in ein kleines 
Säckchen aus Zellophan oder Pergamin bringt. Solche 
Säckchen finden zum Beispiel in Trafiken zur Abgabe von 
Stempelmarken Verwendung. Kunststoffsäckchen haben 
sich nicht bewährt, weil sie sich durch nichtvermeidbare 
Reibung mit statischer Elektrizität aufladen, und es später 
sehr mühevoll ist, die Splitter wieder aus dem Säckchen 
herauszuholen. Die Größe der Säckchen muß der Menge 
des Spurenmaterials angepaßt sein. Die Suche mikrosko
pisch kleiner Lacksplitterehen in einem Plastiksack, der 
einst ein halbes Kilo Nudeln oder dergleichen beherbergte, 
bereitet dem Untersucher oft stundenlange Mühe. Sehr 
günstig erweisen sich für die Sicherung solcher Spuren 
auch gutgereinigte Medikamentenröhrchen aus Glas, die 
ja wohl überall anfallen. Noch vor der Abnahme der 
Splitter ist das Säckchen oder Röhrchen genau zu be
zeichnen. 

Befinden sich zu sichernde Lackspuren an senkrechten 
Flächen oder Teilen, die nicht demontiert werden können, 
und ist daher der Tatortbeamte gezwungen, die Spuren
sicherung zur Gänze selbst durchzuführen, so hat es sich 
als zweckmäßig erwiesen, mittels eines Klebestreifens eiE 
solches Säckchen unterhalb der abzunehmenden Spur an
zukleben, die Seiten leicht einzudrücken, worauf das Säck
chen offen bleibt, und nun können die abgeschabten 
Splitter von selbst ins Säckchen fallen, während man 
beide Hände zur Probensicherung frei hat (siehe Abbil
dung). 

Sicherung von Spuren an senkrechten Flächen 

In gleicher Weise können auch festanhaftende Lack
spuren zum Beispiel an Teilen, die man für eine Unter
suchung nicht abmontieren kann, gesichert werden. Hier 
wird es oft notwendig sein, die Lackspur samt Untergrund 
zu sichern. Bei Verwendung einer Rasierklinge oder eines 
Skalpells gelingt es relativ leicht, die Lackschichte des 
Fahrzeuges samt der darauf befindlichen Fremdlackspur 
abzuheben. 

Auf alle Fälle ist aus der unmittelbaren Nähe der Be
schädigung sowohl beim beschädigten als auch beim Tat
fahrzeug eine Vergleichslackprobe zu entnehmen. Ver
gleichslackproben sollten etwa die Fläche eines Quadra�
zentimeters umfassen. Die Vergleichslackproben sollen die 
gesamte Schichtung des Lackaufbaues umfass1:n und dür
fen niemals von einem anderen Fahrzeugteil oder gar 
unterhalb der Kotschützer, Türrahmen oder dergleichen 
entnommen werden. Sie sind stets unmittelbar bei den 
Kontaktstellen zu entnehmen. Es besteht sonst große Ge
fahr daß das Untersuchungsergebnis verfälscht wird, weil 
selb�t fabriksneue Kraftfahrzeuge Unterschiede in der 
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chemischen Zusammensetzung der Lackierung verschiede
ner Teile aufweisen können, wenn zum Beispiel diese 
Teile nicht mit derselben Lackcharge lackiert wurden. 

Nur wenn zwingende Gründe dafür sprechen, soll man 
eine Spurensicherung im Freien durchführen. Wetterein
flüsse können die Spurensicherung unmöglich machen oder 
das Ergebnis der späteren Untersuchung in Frage stellen. 
Nach Besichtigung des Fahrzeuges auf eventuell lose an
haftende Spuren, die leicht abfallen könnten und_ dai:ier 
sofort zu sichern sind, wird man das Fahrzeug m eme · 
Garage transportieren, wo man auf einer Hebebühne die 
Untersuchung und Spurensicherung durchführt. Die Zu
hilfenahme eines Handscheinwerfers und einer Lupe 
(Stirnlupe) hat sich als zweckmäßig erwiesen. 

Die Sicherung von anhaftenden Lackspuren mittels 
Klebebandes oder -folie ist ein leider zwar häufig bestritte
ner aber für die spätere Untersuchung nicht zweckmäßiger 
Vo;gang. Für den Untersucher ist es schwierig, die klei
nen Teilchen aus dem Klebestoff der Folie wieder zu 
lösen. Manche in der Kriminaltechnischen Zentralstelle 
zur Identifizierung von Lackteilchen durchgeführte Unter
suchung wird bei der Verwendung der in Österreich han
delsüblichen Klebebänder überhaupt in Frage gestellt. 

Die Spurensicherung mittels Klebebandes ist daher nur 
als allerletzter Ausweg anzuwenden, nachdem alle ande
ren Arten der Spurensicherung bereits durchgeführt wur
den, um eventuell noch anhaftende Restteilchen, die 
mechanisch nicht mehr gesichert werden können, doch 
noch zu erfassen. In diesem Falle müssen die Nachteile 
der Klebebandtechnik angesichts der Tatsache, daß sonst � ein Teil des Spurenmaterials nicht gesichert 'werden könnte, �1 
in Kauf genommen werden. Die abgezogene Klebefolie wird 
zweckmäßigerweise sofort auf eine Glasplatte geklebt, 
nicht jedoch, wie es häufig geschieht, zusammengefaltet 
oder gar auf Papier oder Karton aufgeklebt. 

Erst nach abgeschlossener Spurensicherung wird man 
zwei Fahrzeuge zusammenstellen, um festzustellen, ob und 
wie die Beschädigungen korrespondieren, wobei jedoch die 
Beladung zur Unfallzeit zu berücksichtigen ist. 

Ist die Spurensicherung beendet, werden die Säckchen 
sorgfältig verschlossen, die Beschriftung kontrolliert und 
das Spurenmaterial unter Zuhilfenahme von Watte, Zell-' 
stoff oder weichem Papier als Zwischenlage in einer Papp
schachtel verpackt. Sehr wesentlich ist es auch in allen 
Fällen ein ausführliches Ersuchsschreiben beizuschlie
ßen. Nur in Kenntnis des genauen Tatbestandes ist der 
Untersucher eindeutig in die Lage versetzt, einen präzisen 
Befund zu erstellen. Manche zeitraubende Rückfrage oder 
die Gefahr, daß in Unkenntnis des Unfallherganges oder 
Tatzusammenhanges eine Spur falsch beurteilt wird, kann 
dadurch vermieden werden. Es ist also unbedingt erfor
derlich, daß aus dem Begleitschreiben die Unfallsituation, 
die Fahrzeugtype, das amtliche Kennzeichen und die Farbe 
der Lackierung sowie die Namen der Beteiligten hervor
gehen. 

Die Farbe der Lackierung ist deshalb von Bedeutung, # weil es bei mehrschichtigen Lacksplittern alter Fahr�euge '=" 
sonst passieren könnte, daß die Unterseite des Sphtters, 
die zufällig auch aus einer ehemaligen Decklackschichte 
besteht, als oberste Schichte angesehen wird. Bei der Ver
packung ist darauf zu achten, daß dichtschließende Säck
chen verwendet werden. So sind Briefkuverts völlig un
geeignet zur Verpackung von Lacksplittern; aus den klei
nen Öffnungen fallen beim Transport die Teilchen heraus 
und vermischen sich eventuell noch mit dem Inhalt wei
terer Kuverts. Zur Untersuchung steht dann kein sicher 
zuordenbares Spurenmaterial mehr zu Verfügung. 

Bei Proben, die nach den vorstehenden Richtlinien ge
sichert wurden, wird stets ein Optimum an Aussagemög
lichkeiten zu erwarten sein sofern nicht - und diese 
Einschränkung wird von d�r lackerzeugenden Industrie 
gesetzt - das Material selbst zuwenig Aussagemöglich
keiten birgt. 

Ein weiterer Punkt, der zu besprechen wäre, ist die zur 
Untersuchung notwendige Materialmenge. Eine Tatlack
sour, die kleiner als ein Stecknadelkopf ist, muß oft für 
eine Untersuchung ausreichen. Das soll aber nicht heißen, 
daß, wenn mehr Material vorhanden ist, nicht auch das 
gesamte Material gesichert und eingeschickt wird. Je mehr 
Spurenmaterial vorliegt, desto mehr Aussagemöglichkeiten 
bestehen. Grundsätzlich muß aber eine ausreichende 
Menge Vergleichslack eingesandt werden. Hier ist eine 
Lackmenge von etwa einem Quadratzentimeter Fläche, 
möglichst die gesamte Schichtung des Lackaufbaues um-
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C BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GEND.\RMERIE DEZEMBER 1967) 

WIEwoWEDwu. 
1. Was versteht man unter Eklip-

tik? 
2. Was beze:chnet man als Agio? 
3. Was war e:n Mastodon? 
4. Wo suchen Sie im Atlas das 

Goldene Tor? 
5. Was ist ein Taifun? 
6. Wo leben die Botokuden? 
7. Was sind Inkunabeln? 
8. Seit wann gehört Gibraltar zum 

britischen Weltreich? 
9. Woraus besteht der Saphir? 

10 Wie nennt man die wasserdich
ten · Quer- und Längswände, die ein 
Schiff in wasserdichte Abteilungen 
aufteilt? 

11. Was hat die afrikanische Insel 
Sansibar mit Helgoland zu tun? 

12. Was ist ein Thespiskarren? 
13. Wie nennt man das fe:nge

rippte, weiche Ziegenleder, das ur
sprünglich aus Marokko kam? 

14. Was ist ein Ohm? 
15. Was ist ein Planetarium? 
16. Was versteht man unter Meta

physik? 
17. Wieviel Millionen hat eine Bil-

lion? 
18. Was ist eine Saga? 
19. Wie heißen die beiden größten 

griechischen Bildhauer des klassi
schen Altertums? 

20. Was ist Arrak? 

Die heiligen Texte der nach Indien 
eingewanderten Arier, die „Weden" 
(,,Wissen"), deren älteste um 2000 vor 
Christi entstanden, sind in . . . ge
schrieben, das noch heute als Schrift
sprache erhalten ist. 

DENJ{SPOE!/& 
Homonymische Raterei 

Wie heißen die Worte mit nach
stehender Bedeutung? 

1. Kopfschmuck mit symbolischer 
Bedeutung 
Teil des Baumes 
in manchen Ländern kann man 
sich damit etwas kaufen 

2. Nutzpflanze 
Teil von Pflanzen 
bedeutender Erfinder 

3. Begriff aus der Musik 
Begriff aus dem Arbeitsrecht 
Uebereinkommen 

4. Hebegeräl 
Pflanze 
Luftbewegungen 

5. Graphische Darstellung 
Beschädigung, Verletzung 
Fluß in Süddeutschland 

lf/er NaJC das? 
Von Beruf Farmer, organisierte er 

den Aufstand seiner Heimat gege_n 
die herrschende Kolonialmacht mit 
H:lfe eines französischen und eines 
deutschen Offiziers. 

Später wurde er der erste Präs:
dent seines Landes. Die Hauptstadt 
und ein Staat dieses Landes tragen 
seinen Namen. 
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':s';e sdtun t
... daß Eine Karausche ein barsch

artiger Süßwasserfisch ist. Auch der 
Goldfisch ist eine Karauschenart. 

... daß eine Ch:märe ein Unge
heuer der gr:echischen Sage ist; 

PHOT:0-QU IZ. 

Einer der größten Barockbauten 
Europas ist dieses von Jakob Prandt
auer erbaute Benediktinerstift. Es be
findet sich in malerischer Lage au.[ 
einem 60 m hohen Bergrücken. Die 
weithin sichtbare, 362 m lange Süd
seite des Stiftes weist eine herrliche, 
prunkvolle Architektur auf. 

heute auch Bezeichnung für ein 
übertriebenes Hirngespinst. 

... daß der Winterschlaf mancher 
Tiere nicht vom Wetter abhängt. Er 
wird durch innere Reize ausgelöst. 
Selbst wenn der Mensch versucht, 
durch künstliche Kälte im Sommer 
oder durch künstliche Wärme und 
bestem Futter im Winter die Tiere 
zu einer Aenderung dieses Rhythmus 
zu bewegen, hat er damit keinen 
Erfolg. 

... daß nach einer Feststellung des 
Schwe:zer Forschers Dufour der Dau
mennagel am schnellsten, der Klein
fingernagel• am langsamsten wächst. 
Im Durchschnitt beträgt die Zunahme 
alle zehn Tage 1 mm. Daraus ergibt 
sich, daß der Mensch bis zum 50. Le
bensjahr an den Fingern und Zehen 
etwas über 36 m Nägel abschneidet. 

... daß Cavia, das Meerschweincl].en, 
eine südamerikanische Nagetierart ist 
und im 16. Jahrbundert durch Hol
länder von Peru - also über das 
Meer nach Europa eingeführt 
wurde. Daher der Name „Meer
schweinchen". 

... daß das kalte Licht der Leucht
stoffröhren einen relativ kleinen An
teil infraroter unsichtbarer Wärme
strahlen enthält und nicht durch 
glühende Kör,per erzeugt wird. Beim 
kalten L:cht fließtl elektrischer Strom 
durch verdünntes Gas, das innerhalb 
von Glasröhren zum Leuchten an
geregt wird. Die Innenwände dieser 
Röhren s:nd mit Leuchtstoffen aus
gekleidet, die das unsichtbare Licht 
absorbieren und statt seiner sicht
bares Licht ausstrahlen. 

Sonderpostmarke 150 Jahre Akademie 
für Musik und darstellende Kunst 

Im Vordergrund des Marken
bildes erscheinen, in Größe und 
Farbe dominierend, Schnecke und 
Wirbel einer Violine, Symbol der 
Musik in Lehre, Forschung und Aus
übung. Dahinter ist eine Theater
maske, Symbol des weiten GebJetes 
der darstellenden Kunst. Im H:nter
grund der Marke ist in zarten Linien 
ein Stück Hausfassade des zweiten 
Hauptgebäudes der Akademie in der 
Seilerstätte sichtbar. 

Nennwert: 3,50 S. Erster Ausgabe
tag: 13. November 1967. 

* 

Sonderpostmarke Weihnacht 1967 
Nennwert: 2 S. Erster Ausgabetag: 

23. November 1967 
* 

Sonderpostmarke Tag der Briefmarke 
1967 

Das Markenbild zeigt die Brief
botenkarte aus dem Ambraser Hof
kartenspiel. 



Nennwert: 3,50 S + 80 Groschen. 
Erster Ausgabetag: 28. November 
1967. 

* 

Weiters gibt die Oesterreichische 
Post- und Telegraphenverwaltung 
folgende Postmarken aus: Ergän
zungswert zur Briefmarkenser.ie mit 
Darstellungen österreichischer Bau
denkmäler „Lindwurm-Klagenfurt", 
2 S, 17. Jänner 1968. Sonderpostmarke 
,,Winteruniversiade 1968 in Inns
bruck", 2 S, 17. Jänner 1968. Sonder
postmarke „125. Geburtstag von Ca
rnillo Sitte", 2 S, 10. April 1968. Son
derpostmarke „200 Jahre Tierärzt
liche Hochschule in Wien", 3,50 S, 
29. April 1968. Sonderpostmarke „Mut
tertag 1968", 2 S, 29. April 1968. Son
derpostmarkenserie ;,Internationale 
Flugpostausstellung in Wien", 2 S, 
3,50 S, 5 S, · 20. Mai 1968. ,,100 Jahr,e 
Vorarlberger St:ckereündustrie'·, 
3,50 S, 20. Mai 1968. Sonderpostmarke 
,,100 Jahre Galopprennen Freudenau'·,
3,50 S, 28. Mai 1968, Sonderpostmarke 
,,100. Geburtstag von Dr. Karl Land
ste:ner", 3,50 S, 10. Juni 1968. Son
derpostmarke „50. Todestag von Pe
ter Rosegger", 2 S, 20. Juni 1968. 

Fischers Pech 

Im allgemeinen berichtet der Ang
ler viel lieber über seine Erfolge 
als über die vielen Mißgeschicke, die 
ihm am Fischwasser widerfahren. 
Das ist ganz natürlich, liegt es doch 
in der Art des Menschen; das Schöne 
lange Zeit in Erinnerung zu behalten, 
während das Schlechte und Böse bald 
aus seinem Gedächtnis verbannt wird. 
Der SportLscher will also seine un
angenehmen Erlebnisse beileibe nicht 
etwa abs'.chtl:ch verheimlichen: Er 
redet und schreibt nur nicht allzu 
gerne darüber, zumal sein Angler
leben mit vielen erfreulichen Aben
teuern ausgefüllt ist, worüber er 
weitaus le:chter und besser erzählen 
kann. 

Trotzdem bleibt es unbestritten, 
daß Petr: Heil und Fischers Pech 
sich die Waage halten. Jeder ehr
liche Fischersmann muß das zugeben. 
Gar manches Mißgeschick verhilft 
uns sogar zur besten Laune, und oft 
werden unsere Bauchmuskeln gehör,'g 
strapaziert, wenn wir - sofern die 
Gefahr vorbei ist - zu einem „zünf
tigen Lacher" ansetzen. Eigentüm
lich an der Sache ist nur, daß die 
Betroffenen selbst sich zumeist rechtstill verhalten: Bas Lachen liegt
nämlich mehr den zuschauenden Ka
meraden! Sollte das vielleicht Scha
denfreude se:n? Sicherlich nicht, denn 
so elwas gibt es in der Gilde der 
Petrijünger keinesfalls! Man freut 
sich eben nur darüber, daß das Un
heil letzten Endes doch nicht so gro
ßen Schaden angerichtet hat, wie 
es zuerst aussah. 

Selbstredend blieb auch ich von 
zeitweisen Pechsträhnen nicht ver
schont. Mein Freund Max P., ein 
Angler von echtem Schrot und Korn, 
der mich auf zahllosen Fischzügen 
als verläßlicher Gefährte begleitet 
hat, vermochte m:ch jedoch auf die-
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sem Gebiet immer wieder in den 
Schatten zu stellen. In seinem Pech
reg.ister sind drei Tage besonders 
schwarz angestrichen. Es sind ge
wissermaßen „Rekorde", die bisher 
der Oeffentlichkeit noch nicht be
kanntgeworden sind. Heute soll nun 
das Geheimnis um diese Pechrekorde 
·gelüftet werden, um einerseits die
humorvolle Seite des Angelns ins 
rechte Licht zu rücken und ander
seits die Gefahren, denen ein Petri
jünger ausgesetzt ist, aufzuzeigen. 

Der erste Fall trug sich in Kam
mern an der L:esing zu. Dieses in
teressante Gebirgswasser, das m't 
dem Paltenbach in der Nähe des 
Sehoberpasses eine gemeinsame Ur
sprungsquelle hat und in Kalwang 
zum B·etrieb einer berühmten Forel
lenzuchtanstalt dient, hatte es uns 

besonders angetan: Die stets biß
[reudlgen Bachforellen haben hier 
die Gewohnheit, mit solcher Gier 
den Haken zu fassen, daß es dem 
überraschten Angler gar oft die Rol
lenkurbel aus der Hand schlägt. 

An einem sonnigen Maimorgen 
montieren Max und ich in fieberhaf
ter Eile unsere Gerten, um nur ja 
keine Minute des vielversprechenden 
Fangtages zu versäumen. Am Wehr
tümpel in Kammern bezogen wir 
unsere Pos:tionen: Max am linken, :eh am rechten Ufer. Der weitaus
ladende Kolk bot uns ungehinderte 
Wurfmöglichkeiten für unsere Löffel
blinker, denen die Liesingforellen nie 
widerstehen können. 

Schon nach ein paar Würfen saß ein Fisch an meinem Geschirr fest, 
und unmittelbar darauf sa'h ich Max 
einen wuchtigen Anhieb setzen. Wäh
rend meine Forelle beim Drill keinen 
nennenswerten Widerstand leistete -
es war nur ein „Portionsfisch" -, 
mußte sich Max gehörig ins Zeug le
gen: Gefährlich bog sich seine Gerte, 
und den schnellen Fluchten des Fi
sches konnte er mit dem Spiel der 
Kurbel allein nicht beikommen. Kaum 
war es ihm gelungen, ein paar Meter 
Schnur einzuholen, setzte die Forelle 
ganz unberechenbar zu einer neuer
lichen Flucht an. Die vielen Aus
brüche des gehakten Fisches, jedes
mal in eine andere Richtung führend, 

brachten es mit sich, daß sich auch 
Max in ständiger Bewegung halten 
mußte. Am unwegsamen Ufer bach.
auf- und bachabspringend, folgte er 
dem Zug des närrischen Fisches, um 
cüe Spannkraft des zarten Peryls kei
ner zu harten Probe auszusetzen. 

Im Eifer des Drills näherte sich 
Max einer Ausbuchtung hart unter
halb des Wehrabschusses, und als er 
nun die Forelle endgültig einholte, 
trat er ein paar Schritte vor. Dann 
faßte er den Fisch mit der linken 
Hand hinter den Kiemen. In diesem 
Augenblick sank er mit dem rechten 
Bein bis übers Knie ein. Eine Se
kunde später waren bere:ts beide 
Beine des erfolgreichen Anglers ver
schwunden. Täuschten mich meine 
Sinne? Ich schloß die Augen und 
kniff mich in den Arm. Als ich mei
nen ungläubigen Blick wieder auf 
das andere Ufer richtete, sah ich 
nur noch eine aus dem Boden ra
gende rechte Hand, in der ein Fisch 
zappelte. Max selbst war verschwun
den: vom Boden verschluckt! 

Jetzt erst ahnte ich, was gesche-
hen war und eilte, so schnell ich 
konnte, zum anderen Ufer. Inzwi
schen beobachtete ich, wie Maxens 
Kopf unweit des Ufers aus dem 
Wasser hochkam. Aus dem Fischer 
war ein Schwimmer geworden, der 
sich schnaubend und prustend auf 
eine Landestelle zubewegte. Sein 
Schwimmstil war mehr als eigen
artig, denn er schob sich nur durch 
Beintempi vorwärts. 

Als Max wieder festen Boden un
ter seinen Füßen hatte, entdeckte ich 
zu me:nem nicht geringen Erstaunen, 
daß sich Gerte und Fisch noch immer 
in seinen Händen befanden: Er hatte 
ein Kunststück zuwege gebracht, das 
ihm nicht leicht jemand nachmachen 
würde! 

Triefnaß stand er nun da, und bei
nahe gelassen empfing er mich mit 
den Worten: .,Ein guter Fischer muß 
ein noch besserer Schwimmer sein!" 

Bei der nachfolgenden Unter
suchung des trügerischen Bodens, der 
Max zum Verhängnis geworden war, 
stellte sich heraus, daß er aus dicht 
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Schottischer Skiklub 

holz bestand, das unter seinem Kör
pergew;cht nachgegeben hatte. 

Die Lehre aus diesem ersten 
Stre:ch „Des Fischers Dasein ist an 
Gefahren reich" sollte sich auch an 
einem Angeltag an der Mürz als 
richtig erweisen, als der zweite 
Streich gewissermaßen vom Stapel 
lief. 

Es war schlechtes Fangwetter, und 
Max und ich hatten trotz Anwendung 
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aller möglichen Raffinessen bisher 
nur ein paar unerfahrene unter
maßige Bachforellen übertölpelt. Um 
doch noch einen Erfolg zu erzielen, 
versuchten wir uns in sehr gewagten 
Würfen: Wir „balancierten" unsere 
Perlmutterblinker unter überhängen
des Buschwerk und ließen sie in be
denklicher Nähe von versunkenen 
Baumstrünken und ähnlichen Unter
ständen trudeln, ständig hoffend, an 
diesen schwer zu beangelnden Stel
len einen starken Standfisch zu er
beuten. Dabei konnte der eine oder 
andere mißglückte Wurf nicht aus
bleiben, und mancher „Hänger" ver
düsterte unsere Stimmung. Mit mehr 
oder minder großer Mühe gelang es 
uns aber jedesmal, den Köder wieder 
not tzumachen. 
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„Natürlich deine Seite!" 

Einmal aber saß Maxens Spinner 
an einem federnden Weidenzweig 
fest, und alle Befreiungsversuche 
bl"eben vergeblich. Er rief mich zu 
Hilfe, und ich sollte nach seinen 
Anweisungen an einem starken, fast 
waagrecht liegenden Weidenstamm, 
der etwa zehn Zentimeter über dem 
Wasserspiegel schräg in den Fluß 
hineinreichte, bis zu einer Stelle vor
kriechen, wo ich das Aestchen errei
chen konnte, auf dem sich der Blin
kerdrilling festgehakt hatte. Ich 
drang zwar ein paar Meter vor, aber 
als sich der Stamm bis zum Wasser 
durchbog und unter meinem Körper
gew:cht arg ins Schwanken geriet, 
brach ich das aussichtslose Unterfan
gen ab. 

Max hingegen gab sich nicht so 
schnell geschlagen. Er vertraute mir 
seine Gerte an, und während ich ab 
und zu die Spitze anhob, um durch 
cüe Bewegung anzuzeigen, wo der 
Blinker festsaß, arbeitete er sich 
langsam auf dem Weidenstamm in 
den Fluß hinaus. Alsbald verschwand 
er zwischen den dichten Weidenblättern. In kurzer Zeit mußte er 
weit genug draußen sein, um den 
Hänger zu lösen. 

Als sich jedoch nach ein paar 
Minuten noch immer nichts tat, über
schrie ich das Rauschen des Wassers. 
Vergebens lauschte ich auf Antwort. 
Mir wurde unheimlich zumute. 

Ich wechselte meinen Stand, um 
besseren Einblick zu haben, und da 
mußte ich zu meinem Schrecken 

feststellen, daß Max nicht mehr auf 
dem Weidenstamm war! 

Bevor ich noch den schrecklichen 
Gedanken, der mein Gehirn durch
fuhr, zu Ende spinnen konnte, stellte 
es sich schon heraus, daß meine 
Angst um Max ganz unbegründet 
war. Wenige Meter flußabwärts 
tauchte am Ufer ein heller Fleck 
zwischen dem Strauchwerk auf: Max 
im Adamskostüm! 

Grinsend kam er auf mich zu, und 
ungerührt erzählte er mir, was ge
schehen war. Sein Gewicht habe den 
Weidenstamm immer mehr unter 
Wasser gedrückt, bis es kein Halten 
mehr gab. Der einzige Ausweg aus 
dieser Situation sei ein kühles Bad 
gewesen, dessen Freuden er zur 
Genüge ausgekostet habe. · 

Uebr:gens zeigte sich bei dieser 
Gelegenheit, daß sich das Adams
kostüm ganz hervorragend für den 
Fischfang eignet: Während Maxens 
Kleider in der Sonne trockneten, be
schloß er diesen ereignisreichen 
Fangtag mit dem Drill einiger star
ker Forellen. 

Daß man ungestraft im Sommer 
baden kann, verriet der zweite 
Streich, wie das im Herbst ist, ver
rät der dritte gleich. 

Schauplatz der Handlung war dies
mal einer der großen Mühlgumpen 
in der Laßnitz, wo wir den Hechten 
nachstellten. Max war hier bei sei
nen früheren Fischzügen schon so 
mancher gute Fang gelungen. Heute 
waren die Erwartungen besonders 
hoch geschraubt, denn er verwendete 
einen Blinker, den er aus Suomi mit
gebracht hatte. Der Kunstköder hatte 
sich sowohl in Finnland als auch in 
Schweden als außerordentlich fängig 
erwiesen, und es war nicht einzuse
hen, daß ihn die heimischen Fische 
verschmähen sollten. 

Schon nach kurzer Zeit hörte ich, 
wie Max mit sich überschlagender 
Stimme eine Serie von Kraftaus
drücken von sich gab: Sein Spinner 
hatte sich inmitten des tiefen Kolkes 

„Und jetzt fahr mal ruhig Schuß 
Emma" 

an einem der gefürchteten Hänger 
festgehakt. Da der Metallkörper mit 
zwei großen Drillingen bewehrt war, 
bestand wenig Chance, ihn zu lösen. 
So blieben denn auch alle Kunst
stücke, die Max als erfahrener Ang
ler für solche Fälle auf Lager hatte, 
ohne Erfolg. 

"!!Jw/Lif.adi-u/RiJzn.adzl.d�Jlll 
In allen Straßen 
Menschen in Massen, 
vor glitzernden Scheiben 
rastloses Treiben. 
Ueberquellende Augen 
vor Geschäftsauslagen. 
Tönendes .Wagenverkehren, 

- dazwischen Menschendurchqueren.
Ringsum Feuerreklamen, 
der Unrast passender Rahmen.
Wirbelnde Schneeflocken, 
geheimnisvolle Weihnachtsglocken. 
Verborgenster Wünsche Enthüll'llng 
bringt göttliche Erfüllung. 
Großstadtweihnachtszauber, 
der Erwartung heiliger Schauer.

Dr. Josef Parisini 

Als ich hinzukam, war Maxens 
Entschluß bereits gefaßt: Er wollte 
gerade diesen. einen Blinker nicht 
verlieren, koste es, was es wolle! 

,,Ich werde ihn herauftauchen!" 
brummte er und begann mit deI;I 
Vorbereitungen. Kaum hatte er seine 
Kleider abgelegt, stapfte er in den 
Tümpel hinein. Langsam stieg das 
Wasser an seinem Körper empor. Als 
es Brusthöhe erreicht hatte, setzte 
er zum Tauchen an. 

Eine Gänsehaut lief mir über den 
Rücken, mich schauderte: Es war 
November! Wenngleich die Sonne ge
legentlich aus den Wolken hervor
blinzelte, bedurfte es doch eines Pul
lovers, um mich halbwegs warm zu 
halten. • Deshalb beobachtete ich mit ge
mischten Gefühlen, wie Max aus der 
Schwimmlage abkippte. Deutlich sah 
ich, daß er sich beim Wegtauchen 
des Peryls als Führung bediente. 
Nach einigen bangen Sekunden 
schoß er wieder an die Oberfläche 
wobei er in einer hochgestrecktei;; 
Hand triumphierend den wertvollen 
Blinker schwenkte. Das Wagnis war 
geglückt! 

Eben jetzt drang die Sonne ein 
wenig stärker durch, und Max nützte 
die spärlich erwärmte Luft, um sich 
zu trocknen. Wieder in seine warmen 
Kleider gehüllt, nahm er mit neuer 
Begeisterung die Gerte auf. Aber so -
sehr wir uns auch plagten, es wollte 
uns nicht gelingen: Diesmal blieben 
wir geschneidert; daran konnte auch 
der wiedergewonnene finnische Blin
ker nichts ändern. 

Ein wenig deprimiert bestiegen wir 
spät am Abend in Preding-Wiesels
dorf den Zug für die Heimfahrt. Da
bei merkte ich, daß Max ziemlich 
umständlich das Trittbrett erklomm: 
Mit beiden Händen hob er seinen 
rechten Oberschenkel an, und erst 
dann setzte er den Fuß auf. Da er. 
selbst dabei lachte, hielt ich sein 
Tun für einen Spaß und stimmte in 
das Lachen mit ein. Auch das ganz 
und gar nicht seinem Wesen ent
sprechende einsilbige Verhalten wäh
rend der Rückfahrt erweckte in mir 
noch keinen Verdacht, daß mit ihm 
irgend etwas nicht stimmen könnte, 
war es doch kein Vergnügen, als 
Schneider heimzukehren. 

Erst als ich Max am nächsten 
Morgen sah, wußte ich, wieviel die 
Uhr geschlagen hatte. Hinkend 
schleppte er sich zu seiner Dienst-
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stelle: Das Zipperlein hatte ihn ganz 
schlimm gepackt! 

Mit eiserner Energie und verschie
denen medizinischen Mittelchen 
kämpfte Max in den nächsten Tagen 
gegen den schmerzenden und bewe
gungshemmenden Rheumatismus. 

Währenddessen hatte ich Zeil. 
einen passenden Reim zu erdichten: 
Wenn's schon Herbst ist und 

empfindlich kühl, 
und du bleibst mit deinem Blinker 

hängen 
in einem Tümpel an der Mühl', 
mußt du jede Badelust verdrängen. 
Steigst du trotzdem in die kalte Flut, 
spürst's bestimmt in Mark und Bein; 
niemals ist das für dich gut: 
Gewiß packt dich das Zipperlein! 

Adol[ Gaisch, Graz 

Der Streifenpolizist stoppt den 
vollbesetzten Personenwagen. Eine 
Dame ist am Steuer. Der Verkehrs
polizist fragte böse: ,,Noch nichts 
von Geschwindigkeitsbegrenzung ge
hört? Von 50 Stundenkilometern im 
Stadtgebiet?" 

„Doch", niekte die Dame, ,,aber ich 
dachte, pro Person ... " 

„Unglaublich, wie sich Ihre Neffen 
gleichen. Wissen Sie überhaupt, wel
cher der Franz und welcher der 
Harry ist?" 

„Beim Franz weiß ich's immer 
sicher, aber beim Harry bin ich 
manchmal im Zweifel."

.., 
Ein Mann stürzt ins Polizeirevier 

und schreit: ,,Sperren S'ie mich ein! 
Ich habe meine Frau mit einem 
Stock geschlagen!" 

,,Ist Ihre Frau tot?" 
,,Nein, aber hinter mir her!"

* 
Das Haus von Herrn Huber ist ab

gebrannt. Es liegt kein Fremdver
schulden vor. Umgehend meldet er 
der Versicherung den entstandenen 
Schaden. 

,,Meine Versicherung zahlt in die
sem Fall kein Geld", erklärt der 
Vertreter, ,,dafür baut s:e Ihnen das 
Haus wieder so auf, wie es ur
sprünglich war!" 

„Wenn Ihre Firma mit solchen 
Methoden arbeitet'\ empört sich 
Herr Huber, ,,werde ich die Lebens
versicherung meiner Frau auf der 
Stelle kündigen müssen!"

* 
,,Hoher Gerichtshof! Ich bin Chaut

feur und lehne den Herrn Richter 
wegen Befangenheit ab!" 

,,Wieso?'' 
,,Den hab· ich schon einmal über

fahren." * 
,,Womit handeln Sie eigent(ic'1?" 
,,Mit Brieftauben!" 
.,Sind Sie mit dem Geschäft zu

frieden?" 
„Sicher. Die Tauben, die ich am 

Morgen verkaufe, sind am Abend 
wieder da!" 

IV 

Kammrätsel 
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1
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1 
1 

-1
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1� 1 

A - A 
E - E 
I -1 I -. I 

A - A - E - E 
G - G - H - H 

I-I-K-K
iVI - N - N 
R - R - R 
T - T - T. 

0 ö R 
- R - S - T

In die Felder der Figur sind nach
stehende Buchstaben zu setzen, so 
daß senkrecht Wörter folgender Be
deutung entstehen: 

1. Deutscher Dichter.
2. Eine der Gesellschaftsinseln.
3. Nadelholzzweige.
4. Südfrucht.
5. Blütenabsonderung, Göttertrank.
Bei richtiger Lösung ergeben die

Reihen I und II waagrecht gelesen 
je einen Berg in der Schweiz. 

Von Gend.-Revierinspektor Alois 
Eisl, Haus im Ennstal. 

Auflösung der Rätsel aus der 

November-Nummer 

\Vie, wo, wer, ,vas? 1. Die Bauhinie 
schleudert bis 15 m. 2. Efeu bis 27 Monate, 
Lorbeer bis 4 Jahre, Fichte bis 5 Jahre, 
Eibe bis 8 Jahre, Zimmertanne bis 15 
Jahre. 3. Die Blätter der Steppenpflanze 
werden bis zu 100 Jahre alt. 4.• Höchst
alter der Esche 300 Jahre, Oelbaum 700, 
Rotbuche 900, Sommereiche 1200, Platane 
1300 Jahre. 5. Die Orchidee blüht bis zu 
135 Tage. 6. Die Stadt Tournai liegt in 
Belgien, nahe der französischen Grenze. 
7. Der Aconcagua. 8. Ascona - Schweizer 
Kurort am Nordufer des Lago Maggiore; 
Arcona - Kap, Nordspitze der Insel Rü
gen; Ancona - italienische Stadt am 
Adriatischen Meer; Aroma - Wohlgeruch. 
meist durch ätherische Oele bewirkt; 
Angora - alter Name der türkischen 
Hauptstadt; Agora - Marktplatz antiker 
griechischer Städte; Angkor - berühmte 
Ruinenstadt in Kambodscha (9. bis 13. 
Jahrhundert); Ankara - heutiger Name 
der türkischen Hauptstadt; Angola - por
tugiesische Kolonie in Westafrika, seit 
1952 offiziell Provinz. 9. a) Versailler Ver
trag, 28. Juni 1919, beendete als Friedens
vertrag den Kriegszustand zwischen 
Deutschland und der Entente. b) Friede 
von Tilsit, 1807, zwischen Frankreich, 
Preußen und Rußland. Preußen verliert 
im Zuge der politischen Neuordnung 
Europas durch Napoleon seine wes.telbi
schen und zuvor erworbenen polnischen 
Gebiete. c) Vertrag von Verdun, 843, end
gültige Teilung des alten fränl<ischen 
Reiches unter die Enl<el Karls des Gro
ßen in Ost- und Westfrankreich und Lo
tharingien. d) Brest-Litowsk, 1918, Frie
densvertrag zwischen Deutschland und 
der UdSSR. mit dem unter anderem Po-

Auflöaung 11ämtticher Rätsel 

in der nächsten Beilage 

Silbenrätsel 

Aus den Silben al - al - al - an 
- back - ball - bil - dan - dau
- det - eis - er - er - fe
feld - gen - he - kat - leer -
laubt - lan - ma - mo - na -
nee - pul - reichs - reth - rie
- ru - rung - sen - ster - stoe
- tar - te - ti - ver - voel -
wehr - za - ze - zi - zig sind 
l'olgencle Wörter zu bilden: 

1. Stadt und Hafen an der Weichsel
2. Stadt in Thüringen an der oberen 

Werra 
3. Deutsche Wehrmacht 1919 -1935
4. Treibmittel zur Teiglockerung
5. Ungebührliche Störung der öffent-

lichen Ruhe 
6. Rechter Nebenfluß der Elbe
7. Ballspiel
8. Stadt im Regierungsbezirk

Mittelfranken 
9. Benzinmarke

10. Dänische Insel im Kleinen Belt
11. Stoff, Masse f) 12. Stadt im nördlichen Palästina 
13. Französischer Dichter t 1897
14. gestattet
15. Musiker ; - 1798 (Lehrer

Beethovens) 
1.6 Weibliches Haustier 
17. Italienischer Maler t 1576
18. Erhöhte Opferstätte

Die ersten und dritten Buchstaben,
von oben nach unten gelesen. erge
ben ein Wort aus Friedrich Schillers 
,,Wilhelm Tell". 

Von Gend.-Revierinspektor Alois 
Eisl, Haus/Ennstal 

len und die Baltenstaaten selbständig 
werden. 10. a) Die Virginia Bill of Rights, 
1776, wurde die Grundlage der späteren 
amerikanischen Verfassung von 1789. b) 
Goldene Bulle, 1356, Reichsgrundgesetz, 
regelt die Königswahl durch die sieben 
deutschen Kurfürsten und deren Erbfolge. 
c) Magna Charta, 1215, ,,Große Freiheits
urkunde", die Adel und Klerus dem eng
lischen Königstum abzwang. Gilt als erste 
europäische Verfassung überhaupt. 11. 
Michelangelo war Zeitgenosse von Ko- "4' 
1umbus. Dante lebte 200 Jahre vor ihm, �, 
Wallenstein 100 Jahre und Ludwig XIV. 
150 Jahre nach ihm. 12. Schon 113 v. Chr. 
drangen die Cimbern und Teutonen in 
rtalien ein und wurden 101 von den Rö
mern vernichtet. 476 n. Chr. setzte der 
Germanenfürst Odoaker den letzten 
weströmischen Kaiser Romulus Augustu-
lus ab. Die mohammedanische Zeitrech
nung beginnt mit dem Jahr der Flucht 
Mohammeds von Mekka nach Medina im 
Jahr 622 n. Chr. Karl der Große wurde 
800 vom Papst zum Kaiser gekrönt. 13. 
Am Südpol; Antarktis. 14. Teja. 15. H. 
16. Die Regenbogenhaut. 17. Prärie. l8. 
Am Eingang zum Bottnischen Meerbusen. 

19. Rebus. 20. Verschiedene Atomsorten 

eines Elehlents, die sich nur durch ihre 

Masse unterscheiden. 
Wer war das? Ferdinand Graf von Zep

pelin (1838-1917). 

Photo-Quiz. Brüssel, Grate Markt. 

Wie ergänz ich's. Wahrscheinlichkeits

rechnung. 
Denksport. Länge 26 cm, Breite 21 cm.

Zahlenrätsel. 1. LeHrer. 2. AIAlie. 3. 
NeUrin. 4. DiPlom. 5. suTane. 6. TeSsin. 
7. ReTina. 8. ArRest. 9. spAnte. 10. Sus
sex. 11. EISass. 12. RaEson. - 1 = Land
strasser, 3 = Hauptstrasse. 
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fassend, erforderlich. Bestehen Zweifel über die Kontakt
stellen, müssen von allen möglichen Stellen Vergleichs
proben entnommen werden. 

Manchmal wird nur eine Tatlackspur gefunden, das Tat
fahrzeug ist noch unbekannt. Die Lackspur ist in einem 
solchen Fall auf dem schnellsten Wege der Kriminal
technischen Zentralstelle zu übermitteln. Hier besteht eine 
Kartei aller Originalkraftfahrzeuglackierungen. Auf Grund 
dieser Kartei ist es möglich, sofern das Tatfahrzeug eine 
Originallackierung aufwies, umgehend bekanntzugeben, 
welche Fahrzeugmarken auf Grund der Lackierung als 
Tatfahrzeug in Frage kommen. In günstigen Fällen kön
nen sogar Einschränkungen hinsichtlich des Erzeugungs
jahres oder der Type gemacht werden. Es ist aber auch 
möglich, daß mehrere Fahrzeugmarken angegeben werden 
müssen, die die gleiche Originallackierung aufweisen. 

Beim Vorliegen von Streuscheibensplittern, Blinker
teilen, Zierleisten usw. kann die Kriminaltechnische Zen
tralstelle auf Grund ihrer Karteien und Unterlagen meist 
noch wesentlich weitergehende Hinweise auf das fahrer
flüchtige Fahrzeug geben. Entscheidend für den Erfolg ist 
hier in der Regel, wie rasch das Material zur Kriminal
technischen Zentralstelle gelangt. Wenn von einer Dienst
stelle erst einen Monat nach dem tödlichen Verkehrs
unfall Lacksplitter und Blinkerteile eingesandt werden, 
wie es leider öfters erfolgte, so nützt es wahrscheinlich 
zur Ausforschung des Täters nichts mehr, wenn die Krimi
naltechnische Zentralstelle binnen weniger Minuten fest
stellen kann, daß zum Beispiel nur ein weinroter Mer
cedes 180, Baujahr 1961 oder 1962, als Tatfahrzeug in Frage 
kommt. Am Tag nach dem Unfall hätte dieser Hinweis 
wahrscheinlich zur Ausforschung des fahrerflüchtigen 
Lenkers führen können. 

II. Glasspuren

(Scheinwerferstreuscheiben, Windschutzscheiben, 
Lampenkörper usw.) 

Glas ist als reine Materialspur, aber auch zum Teil als 
Formspur bei Verkehrsunfällen von Bedeutung. Bei Ver
kehrsunfällen sind es häufig die sehr charakteristischen 
Bruchstücke von Scheinwerferstreuscheiben die am Un
fallort zurückbleib�n. · Scheinwerferstreuscheiben tragen 
eine Anzahl von emgepreßten Kennzahlen. Bruchstücke 
mit solchen Kennzahlen sind für die Ermittlung der Fahr
zeugtype von besonderer Bedeutung. Solche Kennzahlen 
sind: Die Bestell- oder Fertigungsnummer, meist am Rand 
der Streuscheibe. 

Bei deutschen Erzeugnissen die sogenannte K-Num
mer", das ist die Zulassungsnummer der deutschen Bun
desanstalt für Kraftfahrwesen in Flensburg bestehend 
aus einem „K" und einer vier- bis fünfstellig�n Zahl. 

Die Zulassungsnummer für den EWG-Raum heute be
reits auf einige Staaten außerhalb der EWG erweitert 
bestehend aus einem „E" in einem Kreis mit den Indize� 
1, 2, 3 ... , darunter eine vierstellige Zahl. Die österreichi
sche Zulassungsnummer - ein in einem Kreis befindliches 
,,A" mit einer vierstelligen Zahl darunter. 

Mit Hilfe dieser Zahlen oder einer davon ist es möglich, 
die Type des unfallverursachenden Fahrzeuges mit großer 
Sicherheit festzuste!len. Auf Grund des Scheibenprofils 
allein ist es allerd�?g�, sofern nicht große Bruchstücke 
vorliegen, fast �nmoghch, die Fahrzeugtype festzustellen. 
Hier bedeutet die Spurensuche und -Sicherung meist er
höhten Aufwand, weil ein größerer Bereich abgesucht 
werden muß, Gr�s und Gebüsch am Straßenrand genau 
zu durchsuchen smd und Glasteile oft erst nach mehreren 
hundert Metern bei der Weiterfahrt aus dem Schein
werfer fallen können. Außerdem muß die Suche rasch 
erfolgen, weil der nachfolgende Verkehr sonst Bruch
stücke zermahlen kann, die von wesentlicher Bedeutung 
wären. 

Splitter von Nebelleuchten und dergleichen sind nicht 
typengebunden und helfen daher nicht bei der Ausfor
schung einer unbekannten Kraftfahrzeugtype. Wohl aber 
können sie zur Identitätsbestimmung mit noch an einem 
Fahrzeug aufgefundenen Restsplittern auf Grund der 
chemischen Analyse und charakteristischer Materialkon
stanten beitragen. 

Bei der Absuche des mutmaßlichen Tatfahrzeuges sind 
die Halterungen der Streuscheiben und die Scheinwerfer
gehäuse genau zu untersuchen. Selbst wenn bereits eine 
neue Streuscheibe eingesetzt ist, findet man häufig in der 
Halterung (Dichtungsring) oder im Inneren des Schein-

werfers noch kleine Glasbruchstücke der alten Streu
scheibe. Hier kann die chemische Analyse später feststel
len, ob Materialidentität mit den am Tatort gefundenen 
Splittern besteht oder nicht. 

Manchmal kann durch Feststellung gemeinsamer Bruch
kanten von Splittern vom Unfallort und in einem Kraft
fahrzeug gefundenen Restsplittern ein weiterer, überaus 
eindeutiger Beweis geführt werden. Glasbruchstücke sind 
ebenfalls in Pergamin- oder Zellophansäckchen, größere 
auch in Plastiksäckchen zu verpacken. Durch Lagen von 
Papier zwischen den einzelnen Säckchen ist dafür zu sor
gen, daß die Splitter nicht während des Tn:msports weiter 
zerbrechen. 

In gleicher Weise ist auch bei der Sicherung von Bruch
teilen der Windschutzscheiben zu verfahren. Zwar ist auf 
Grund dieser Splitter die Feststellung der unfallverur
sachenden Kraftfahrzeugtype nicht möglich, zur Identi
fizierung eines bestimmten Tatfahrzeuges vermögen diese 
Splitter jedoch gute Dienste zu leisten. Auch hier sind 
demnach alle Splitter zu sammeln und zur Untersuchung 
einzusenden. 

Manchmal wird die Frage aufgeworfen, ob ein Fahrzeug 
beleuchtet war, zum Beispiel Abblend- oder Fernlicht 
führte. Die Untersuchung der betreffenden Glühbirnen 
führt hier häufig zur Beantwortung der Frage. Wird eine 
eingeschaltete Glühbirne im Zuge eines Ereignisses zer
stört, so gelangt Luft in den Glaskörper, dabei wird die 
glühende Wendel oxydiert. Diese anhaftenden Oxyde kön
nen bei der Untersuchung festgestellt werden. Es ist so 
möglich, eindeutig anzugeben, ob die betreffende Lampe 
zum Zeitpunkt der Zerstörung brannte, bzw. welcher der 
beiden Glühfäden einer Biluxbirne eingeschaltet war. 

Die fraglichen Birnen sind sorgsam zu demontieren und 
ihr Sockel in einem Brettchen oder Karton sicher zu be
festigen. Es ist dafür zu sorgen, daß keine losen Teile in 
der Schachtel herumkollern können, oder durch Papier
knäuel und dergleichen, die beigepackt werden, die Lampe 
weiter beschädigt werden kann. Sollte es nicht möglich 
sein, die Lampe aus der Fassung herauszubekommen, wird 
es zweckmäßig sein, den Scheinwerfer auszubauen und 
gut gesichert einzusenden. 

III. Metall- und Kunststoffteile

Am Unfallort bleiben oft Radkappen, Zierleisten Tür
griffe, Kühlermasken und dergleichen zurück. Alle� die
sen Gegenständen kommt außer ihrer primären Bedeu
tung als Formspur auch noch als Materialspur beträcht
licher Wert zu. Als typengebundene Bestandteile können 
aus ihnen sichere Hinweise auf die Fahrzeugtype gewon
nen werden. 

Als Formspuren können sie durch gemeinsame Bruch
kanten eindeutige Hinweise liefern. Hinsichtlich der 
Kunststoffteile von Blinkern, Rücklichtern usw. gilt das 
gleiche, was bereits bei den Scheinwerferstreuscheiben 
gesagt wurde. Sie können auf Grund ihrer Form, einge
preßter Nummern und dergleichen zur Ermittlung einer 
unbekannten Kraftfahrzeugtype dienen, gemeinsame 
Bruchkanten aufweisen, oder durch Materialvergleich von 
Tatspuren und Bruchteilen, die am Fahrzeug gesichert 
wurden, zum Sachbeweis dienen. 

Gummiabriebe treten ebenfalls häufig auf, 'zum Beispiel 
wenn ein Motorradgriff oder Fußraster entlang eines 
Fahrzeuges streift. Diese fllmartigen Abriebe werden wie 
Lackspuren gesichert, und auf Grund der chemischen 
Analyse ist die Feststellung möglich, ob dieser Gummi
abrieb mit dem Material des betreffenden Gummigriffes, 
Fußrasters oder dergleichen übereinstimmt oder nicht. 
Unabhängig davon ist am Tatort zu prüfen, ob unter Be
rücksichtigung der entsprechenden Belastungsverhältnisse 
die Spurhöhe übereinstimmt. 

Die Sicherung jenes Gummiabriebes, der von der Brems
oder Schleuderspur eines Fahrzeuges stammt, ist nur dann 
sinnvoll, wenn sicher bekannt ist, daß es sich um die Spur 
des unfallverursachenden Fahrzeuges handelt, was bei 
der derzeitigen Verkehrsdichte nicht immer eindeutig fest
stellbar ist. Die Spur wäre wie eine Lackspur zu sichern. 
Vergleichsproben von der Bereifung oder die Reifen selbst 
sind ebenfalls erforderlich. Am besten ist es, wenn das 
Fahrzeug noch fahrbereit ist, unmittelbar neben dem Un
fallort, also an einer Stelle, wo der gleiche Straßenbelag 
vorliegt, eine Vergleichsbremsspur zu erzeugen und diese 
abzuschaben; weiters ist es notwendig, eine kleine Probe 
des Straßenbelages mit zu übersenden. 
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Ebenso lassen sich aus der Spurbreite, gemessen von 
Spurmitte zu Spurmitte, wenn dies nicht sicher feststell
bar ist, von Spurinnenkante zu Spurinnenkante, und Mes
sung der Breite der Radspur Hinweise auf die Fahrzeug
type geben. Eine Kartei über die Spurbreite praktisch 
aller in Europa fahrender Lkw und Pkw besteht in der 
Kriminaltechnischen Zentralstelle. Bei Anfragen ist es 
erforderlich, genau bekanntzugeben, wie die Maße ge
nommen wurden, da nur unter diesen Voraussetzungen 
exakte Auskünfte möglich sind. 

IV. Treibstoffe und Schmiermittel

Die Sicherung von Ölspuren ist zum Beispiel dann er
forderlich, wenn es um die Klärung der Frage geht ob 
ein bestimmtes Kraftfahrzeug eine Person überrollt' hat 
oder nicht. Jedes Kraftfahrzeug zeigt auf seiner Unter
seite charakteristische Ölspuren. Die Spuren wären in 
diesem Falle von verschiedenen Stellen des Kraftfahr
zeuges abzunehmen (Motor, Getriebe, Differential, Federn 
und sonstige Schmierstellen) und in Glasröhrchen zu ver
packen. S�ndige Spuren werden abgeschabt, reine öl
spuren wie nachstehend unter „Treibstoffspuren" be
schrieben behandelt. Die Bekleidung ist, wie bei den 
Lackspuren angeführt, zu verpacken. Die Entnahme der 
Vergleichsproben erfolgt zweckmäßig auf einer Hebe
bühne, wobei �ischspuren, Kratzer im Schmutz usw. ge
sucht werden. Die Suche nach Blutspuren oder Textilresten 
ist jedoch vordringlich zu behandeln. Treibstoffunter
suchungen werden im Zusammenhang mit Verkehrs
u�fällen selten auftreten. Es sei denn, ein Fahrzeug fährt 
mit leckem Tank und durch den ausrinnenden Treibstoff 
wird �in Unf�ll ve�ursacht. Hier ist das Untersuchungs
matenal, so m großeren Mengen vorhanden, in Glas
fläschchen zu füllen, sonst ist ein reines Stück Löschpapier 
damit zu tränken und dieses sofort in ein luftdicht ver
schließbares Glasgefäß zu verpacken. Vergleichsmaterial 
ist ebenfalls in einer luftdicht verschlossenen Flasche zu 
sichern. Die Sicherung mittels Lösch- oder Filterpapieres 
(zum Beispiel Melitta-Kaffeefilter) kann auch bei reinen 
Ölspuren an Kraftfahrzeugunterteilen angewandt werden. 
Auch hier ist dann luftdichte Verpackung unbedingt er
forderlich. 

V. Formspuren

Abdrücke von Reifenprofilen auf Bekleidungsstücken 
sind durch glattes Ausstreifen des Kleidungsstückes, Zwi
schenlegen von Folien vor dem Falten und Verpacken so 
zu sichern, daß keine gegenseitige Beeinträchtigung der 
Spur erfolgt. Bruchteile sind so zu verpacken, daß auf 
dem Transport keine Veränderungen der Spuren erfolgen 
können. Abdrücke, zum Beispiel von Textilien im Lack 
eines Fahrzeuges, sind mit Maßstab zu photographieren, 
der betreffende Teil ist zu demontieren und mit einer 
Folie abzudecken. An Stellen, wo eine Demontage nicht 
möglich ist, kann der Abdruck mit einer Klebefolie (trans
parente Folie für die Daktyloskopie) abgenommen werden. 

VI. Biologische Spuren

Die Sicherung von Blutspuren muß stets im Hinblick 
auf die nachfolgende Untersuchung der Blutgruppen
zugehörigkeit erfolgen. Das bedeutet, daß man die Proben 
vor jedem chemischen Einfluß schützen muß. In den mei
sten Fällen wird eingetrocknetes Blut vorliegen. Dieses 
schuppig erstarrte Blut kann man von festen Unterlagen 
mit einem Messer und dergleichen leicht abheben. Die 
Sicherung erfolgt am besten in Glasröhrchen. Sitzen Blut
spuren auf porösem Untergrund (Stoff), so schneidet man 
das Material aus und entnimmt von einer neutralen Stelle 
eine Vergleichsstoffprobe. Die Proben werden separiert in 
Plastiksäckchen luftdicht verpackt. Das erforderliche Ver
gleichsblut darf selbstverständlich nur durch einen Arzt 
abgenommen werden. 

Fasern von der Bekleidung des Opfers finden sich häufig 
an den Kontaktstellen des Fahrzeuges. Mittels einer spit
zen Pinzette lassen sich die Fasern abheben und werden 
diese Fasern am besten in Glasphiolen verpackt. Die 
Sicherung mittels Klebebandes ist auch in diesem Falle un
erwünscht und darf nur als allerletzter Ausweg durch
geführt werden. Grundsätzlich gleichartig ist bei der Siche
rung von Pflanzenspuren und dergleichen vorzugehen. 

zusammenfassend können folgende Merksätze für die 
Spurensicherung, nicht nur nach Verkehrsunfällen, aufge
stellt werden: 
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Die Sicherungsmethode richtet sich nach der Zustands
form der Spuren (fest, flüssig usw.), nach der vorhandenen 
Spurenmenge, den stofflichen Eigenschaften der Spur und 
der Beschaffenheit des Spurenträgers. Spezielle Hinweise 
für alle Fälle lassen sich nicht geben. Besonderes Augen
merk ist auf die Vermeidung von Spurenbeeinträchtigun
gen zu legen. 

Lackspuren sind, wenn möglich, mit dem Spurenträger 
zu sichern. Falls sie abgenommen werden müssen, dann 
mit Rasierklinge oder Skalpell abheben und in kleine 
Zellophansäckchen oder Glasröhrchen gut beschriftet ver
packen. Vergleichslackproben immer unmittelbar aus der 
Umgebung der Kontaktstellen entnehmen. Dem Unter
suchungsbegehren ist eine kurze, aber prägnante Tat
bestandsschilderung beizuschließen; es soll auch zu ent
nehmen sein, welche speziellen Fragen beantwortet wer
den sollen. 

In gleicher Weise ist auch bei Glasproben und derglei
chen vorzugehen. Besonders, wenn auf Grund von Lack
splittern, Glasteilen oder sonstigen Kfz-Bestandteilen ein 
vorerst flüchtiges Fahrzeug ermittelt werden soll, emp
fiehlt es sich raschest das gesamte Material der Kriminal
technischen Zentralstelle zuzusenden, da hier karteimäßig 
alle notwendigen Daten erfaßt sind, um rasch„ Hinweise
auf die Fahrzeugmarke oder -type geben zu konnen. 

Bestehen Zweifel über die zweckmäßige Art der Spuren
sicherung, kann jederzeit bei der zuständ(gen Kri1:1inal
technischen Untersuchungsstelle oder direkt bei der 
Kriminaltechnischen Zentralstelle fernmündlich Rat ein
geholt oder ein Sachverständiger zur Spurensicherung an
gefordert werden. Außerhalb der Amtsstunden ist eine 
Einsatzgruppe der Kriminaltechnischen Zentralstelle über 
den Journaldienst des Bundesministeriums für Inneres, 
Gruppe D, zu erreichen. 

Nicht zuletzt soll darauf hingewiesen werden, daß für 
die Untersuchung bei von Amts wegen zu verfolgenden 
strafbaren Handlungen von der Kriminaltechnischen Zen
tralstelle weder der angeforderten Dienststelle noch später 
dem Gericht Kosten verrechnet werden. Ebenso ist für die 
Untersuchung in der Regel (außer es müßten zur Unter
suchung Gegenstände beschädigt werden, und ein Ein
verständnis des Besitzers liegt nicht vor) ein Gerichtsauftrag nicht erforderlich. 

Es ist zu hoffen daß diese Ausführungen den am Tatort 
mit der Spurensicherung befaßten Beamten ein kleiner 
Leitfaden sein können und außerdem einige noch nicht 
allgemein bekannte Untersuchungsmöglichkeiten aufge
zeigt werden. 

Jli1��i'.\li�r.1t��;fä1l11i;1t�tU:��r1:%r.11{;1}�;11��fil:{t1lii'.1I��;fä�?!�t��;.f�{tif 
�r{f cfld,&h JiinJQln Siß,Jlllflodwt �?.Jf 
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Flaumen decken winterprächt:ig 
Sternbestickte Halden zu, 
Denen gestern, herbstesträchtig, 
Schäferherden trieben zu. 
Auch mein Auge schi.en noch trunken 
Von des Herbstes sattem Gold, 
Und mein Herz war tags versunken, 
Hat der Buntheit Dank gezollt. 
Nun erschaue ich mi,t Wonne 
Diese göttlich-reine Pracht, 
Die im Glitzern Mutter Sonne 
Mir weitum entgegenlacht. 
Ist der Mensch nicht gleich den Zeiten, 
Wenn vom Kind zum Mann er rei,ft, 
Und Frühling, Sommer ilm begleiten, 
Bis erster Schnee sei,n Haupt bereift? 

2r{f Otto Jonke }k��
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feierliche Ubergobe zweier Gendarmerie-Dienst- und Wohngebäude in 

St. Anton um Arlberg und Zirl 

Von schönstem sonnigem Wetter begünstigt, konnten am 
4. November dieses Jahres gleich zwei neue Gendarme
rie-Dienst- und Wohngebäude, und zwar am Vormittag
in St. Anton a. A. und am Nachmittag in Zirl, in feier
licher Weise ihrer Bestimmung übergeben werden.

Das Dienst- und Wohngebäude in St. Anton a. A. 
verfügt über zwei Stockwerke und enthält neben einer 
ausreichenden Zahl von Diensträumen auch noch drei 
Beamtenwohnungen. 

Da.s Dienst- und Wohngebäude in Zirl besitzt nur ein 
Stockwerk, jedoch ist das Gebäude länger als jenes 
in St. Anton a. A., und es enthält neben dei: für die 
Abwicklung des Dienstes erforderlichen Zahl an Dienst
räumen noch zwei Wohnungen für verheiratete Gendar
meriebeamte. 

Für eine a.µsgezeichnete Unterbringung von ledigen 

st. Anton am Arlberg: Gend.-Oberst Fuchs im Gespräch mit dem 
Gendarmensohn Weihbischof Dr. Wechner aus Feldkirch 

Beamten wurde in beiden Gebäuden weitgehend Sorge: 
getragen. 

Der Landesgendarmeriekommandant Oberst F u c h s  
konnte in St. Anton a. A. den in Vertretung ides Bun
desministers für Inneres erschienenen Gend.-General Dok
tor F ü r  b ö c k sowie Weihbischof Dr. W e c h n e r  aus 
Feldkirch begrüßen, dem es als Sohn eines ehemaligen 
Gendarmeriebeamten besondere Freude bereitete, die Weihe 
des neuen Gendarmeriehauses persönlich vornehmen zu 
können. Mehrere hohe Beamte, so der Sicherheitsdirek
tor für das Bundesland Tirol Hofrat Dr. S t  o c k e r, Lan
desbaudirektor Hofrat Dipl.-Ing. P a c k, der Leiter der 
Hochbauabteilung Dipl.-Arch. Hofrat J u n g, der Bezirks
hauptmann von Landeck Hofrat DDr. L u n g e  r, Oeko
nomierat S c  h u 1 e r, Bürgermeister S a  i 1 e r, Landtags
abgeordneter Oekonomierat D r  a x 1, Pfarrer K r i s  c h
n e r, ferner Baumeister Dipl.-Ing. J a  r o s c h mit Ing. H ö -
f e r und andere Persönlichkeiten, die sich mit der Gen
darmerie besonders verbunden fühlen, fanden sich im 
Festsaal ein und wurden gleichfalls von Oberst Fuchs 
herzlich begrüßt. 

In Zirl erschienen am Festplatz außer jenen Persönlich
keiten, die bereits der Uebergabefeier in St. Anton a. A., 
beiwohnten, in Vertretung des dienstlich verhinderten 
Landeshauptmannes der Erste Landeshauptmannstellver
treter Prof. Dr. P r i o r, der Bezirkshauptmann von Inns
bruck Hofrat Dr. N ö b 1, Gend.-Kontrollinspektor S t  a i
n e r, Pfarrer Co r a z z a, ferner Baumeister Ing. R i e
n e r  mit Ing. M a i  r a m  h o f, Arch. Dipl.-Ing. S t o 11, 
der Vertreter der Gendarmeriegewerkschaft Gend.-Rayons
inspektor S p a t z  i e r, Kapellmeister N e u n e r  und an
dere mehr. 

Sowohl in St. Anton a. A. als auch in Zierl verwies 
Oberst Fuchs, nachdem er die Festgäste begrüßt und der 
Geistlichkeit für die Weihe der Häuser gedankt hatte, 
darauf, daß die in so bemerkenswert kurzer Zeit er-

folgte Fertigstellung beider Häuser neben der tatkräfti
gen Förderung der Projekte durch das Gendarmerie
zentralkommando vorwiegend der ausgezeichneten Lei
stung des Hochbauamtes unter Leitung von Hofrat Dipl.
Arch. Jung zu danken war. Oberst Fuchs gab in •seinen 
Ansprachen auch einen kurzen Ueberblick über die in 
Tirol sehr günstigen Unterbringungsverhältnisse bei der 
Bundesgendarmerie. 

Der Gendarmeriezentralkommandant General Dr. Für
böck überbrachte sowohl in St. Anton a. A. als •auch in Zirl 
die Grüße des dienstlich verhindert gewesenen Bundes
ministers für Inneres, gab einen imponierenden Ueber
blick über die relativ sehr günstigen Unterbringungs
verhältnisse der Gendarmerie im gesamten Bundesgebiet 
und gab der Hoffnung Ausdruck. daß der kleine Rest 
an noch verbleibenden ungelösten Bauproblemen in aller
nächster Zeit gelöst werden möge. 

Der Landesbaudirektor Hofrat Dipl.-Ing. Pack verlieh 
in St. Anton a. A. und in Zirl in 'kurzen Ansprachen 
seiner Befriedigung Ausdruck, daß es möglich war, in 
einer so kurzen Bae1zeit unter sehr ungünstigen Baube
dingungen zwei schöne Gendarmerieneubauten zu er
richten, und stellte als Schlüssel zu diesem Erfolg das 
ausgezeichnete dienstliche Verhältnis zwischen Landes
gendarmeriekommando und Landesbaudirektion . heraus. 

In Zierl ergriff der Erste Landeshauptmannstellvertre
ter Prof. Dr. Prior kurz das Wort, überbrachte die Grüße 
des Landeshauptmannes und wünschte unter anderem 
den Beamten des Postens Zirl im neuen Wohngebäude 
ein frohes und erfolgreiches Wohnen und Wirken. 

Die Bürgermeister von St. Anton a. A. und Zirl gaben 

Zirl, Tirol: Gend.-General Dr. Fürböck und Gend.-Oberst Fuchs 
vor dem neuerrichteten Dienst- und Wohngebäude der Gendar

merie 

in kurzen Ansprachen ihrer Befriedigung darüber Aus
druck, daß sich nunmehr in ihren Gemeinden schöne 
Gendarmeriehäuser befinden, in denen die Beamten jn 
gesunden Diensträumen und Wohnungen leben können. 

Beide Bürgermeister haben die Beamten bei den Vor
bereitungsarbeiten zu den Uebergabefeierlichkeiten in äu
ßerst dankenswerter Weise unterstützt, und vor allem 
durch Beistellung der Schützenmusiken für den beson
ders festlichen Ablauf der beiden Feiern gesorgt. 

:J1uru.cJ11nn:flRll 
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MIRIMI-Jungmasthühner und -Suppengeflügel 
vom Milchring N.-Ö. Mitte, St. Pölten 
Geflügelschlachthof Prinzersdorf a. d. Westbahn 
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Weihnochts- und Neujohrswünsche 
Wiederum stehen wir am Ende des alten und am 

Beginn eines neuen Jahres. Rückschau und Vorblick zu 
halten ist nicht nur eine allgemein eingebürgerte Ge
wohnheit, sondern wohl auch eine selbstverständliche 
Notwendigkeit. 

Der öGSV hat bei seiner Konstituierung 1959 ein Pro
gramm erarbeitet, das er im Laufe der Jahre zu ver
wirklichen versuchte. Höhepunkt dieses Programms war, 
dem Sportgedanken in der Gendarmerie wieder Klang 
und Namen zu geben und die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, daß von diesem Sportgedanken möglichst 
alle Gendarmen erfaßt werden. 

Gerade im abgelaufenen Jahr ist es dem öGSV ge
lungen, beim Gendarmeriezentralkommando die Heraus
gabe von Richtlinien für die Sportausübung im Dienst 
zu erwirken, und diese Richtlinien werden in der Zu
kunft die Grundlage dafür sein, daß auch im Rahmen 
des Dienstes Sport betrieben werden kann, und zwar 

Sport auf allen Dienststellen und von jedem Gendarme
riebeamten, der am Sport interessiert ist. 

Mit den Erfolgen auf dem Gebiet des Leistungssportes 
und mit der Erreichung der Richt1inien für die Sport
ausübung im Dienst kann der öGSV auf ein äußerst 
erfolgreiches Jahr 1967 zurückblicken. zweifellos wird 
für die Zukunft noch viel Arbeit bleiben. Die Erfolge 
haben bestätigt, daß der öGSV auf dem richtigen Weg ist. 

Am Ende des Jahres 1967 will daher die Verbandsleitung 
einen tiefempfundenen Dank den Vorgesetzten und den 
Funktionären für ihre Unterstützung und für ihre tat
kräftige Mitarbeit sowie die hohe Anerkennung unseren 
Sportlern, die trotz vieler Schwierigkeiten hervorragende 
Erfolge erzielen konnten, aussprechen. 

Die Verbandsleitung wünscht allen Gönnern, Freun
den, Funktionären und Mitgliedern der einzelnen Gen
darmeriesportvereine ein recht frohes Weihnachtsfest, vor 
allem aber ein glückliches und erfolgreiches Jahr 1968. 

Die Verbandsleitung 

Polizeieuropomeisterschoft 1967 im Schießen in Finnlond 

1 Von Gend. RUDOLF BRANDL, GSV Oberösterreich 1

In der Zeit vom 14. bis 17. August 1967 fanden in der 
finnischen Garnisonsstadt Hämeenlinna die europäischen 
Polizeimeisterschaften im Schießen, und zwar mit Sport
waffen, statt. 

Mit Beschluß der europäischen Polizeisportunion -USPE 
- konnte die Europameisterschaft 1967 erstmalig mit, einer
gemischten österreichischen Polizei- und Gendarmerie
mannschaft ausgetragen werden. In einem Ausscheidungs
schießen qualifizierten sich für die europäischen Polizei
meisterschaften 1967 nach Finnland:

PRI August K r  e s  z, BPD Salzburg, mit 1092 Ringen; 
Gend. Rudolf B r a n d  1, GSV Oberösterreich, mit 1069 

Ringen; 
PGend. Siegfried G r u b e  r, GSV Oberösterreich, mit 

1062 Ringen, und 
GRyi. Franz W e n g  e r, GSV Salzburg, mit 1054 Ringen. 
Der beste Gewehrschütze des PSV (Polizeisportverband) 
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Wien Ferdinand S e k a n i n  a konnte wegen Erkrankung 
beim Ausscheidungsschießen nicht teilnehmen. 

Kurz vor der Abreise wurden für die Gewehrmann
schaft folgende Schützen nominiert: PRI August Kresz, 
PRyi. Ferdinand Sekanina, GRyi. Franz Wenger, PGend. 
Siegfried Gruber und Gend. Rudolf Brandl. 

Die Pistolenmannschaft wurde mit: PRI Leopold Par -
f u s s, PRyi. Herbert M i l o s t n y, ,PRyi. Ernst R i e d e l  und 
PRyi. Erich G a i  1, alle PSV Wien, aufgestellt. Für die 
Reise nach und von Hämeenlinna wurde Amtssekretär 
Gustav Ch a r a m  z a von der BPD Wien als Reiseleiter 
bestellt. Mannschaftsführer für die Gewehrschützen war 
PRI Josef P o  1 i x m a i r und für die Pistolenschützen 
PRI Leopold Parfuss, beide PSV Wien. 

Die Reiseroute nach Hämeenlinna und zurück wurde vom 
Polizeisportverband Wien organisiert. Die Abfahrt von 
Wien erfolgte am 10. August 1967 mit einem Liegewagen 
bis Würzburg. Die Schützen Kresz, Wenger, Gruber und 
Brandl stiegen am 11. August 1967 um 1.23 Uhr in Linz 
zu. Von Würzburg ging die Fahrt über Kopenhagen nach 
Stockholm. Die Ueberfahrt von Stockholm nach Helsinki 
erfolgte mit dem Passagierschiff . ,,Svea Jarl". Bei der An
kunft im Hafen von Helsinki am 13. August 1967 um 
8 Uhr wurde die österreichische Reisegesellschaft vom 
finnischen Polizeipräsidenten Veikko H i e  t a I a i n  e n emp
fangen und mit einem Dienstomnibus zum Bahnhof ge
bracht. Von dort erfolgte eine dreistündige Stadtrundfahrt, 
bei der der Polizeipräsident die Führung persönlich über
nahm, und ein Besuch am wunderschön angelegten Sol
datenfriedhof von Helsinki. 

Am gleichen Tag um 14.30 Uhr traf die österreichische 
Reisegesellschaft per Bahn in Hämeenlinna ein. Sie wurde 
bereits von einem Soldaten, der für sie als Dolmetscher 
bereitgestellt war, erwartet. Ein Dienstautobus brachte 
die Oesterreicher in die Infanteriekaserne in Hämeenlinna, 
die für alle an der Polizeieuropameisterschaft teilnehmen
den Sportler als Unterkunft diente. 

Am 13. August 1967 um 19 Uhr wurde auf dem Stadtplatz 
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Unterkunft der Polizeisportler in Hämeenlinna (Infanterlekaserne) 

von Hämeenlinna durch den Präsidenten der USPE Pehr 
S y n n e r  m a n  die Polizeieuropameisterschaft 1967 im 
Schießen feierlich eröffnet. 

Dazu waren alle Teilnehmer am Stadtplatz angetreten, 
und es spielte die Polizeimusik von Helsinki. Folgende 

Eröffnung der Polizeieuropameisterschaften 1967 im Schießen am 
13. August 1967 in Hämeenlinna 

europäische Länder waren vertreten: Schweiz, De•.ltsch
land, Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Eng
land, Norwegen, Schweden, Finnland und Oesterreich. 
Anführenswert ist es,· daß Oesterreich auf finnisch 
,,Itävalta" heißt. 

Am 14. August 1967 nachmittags wurde bereits mit dem 
Training der Pistolenschützen auf der vom Schützenver
ein Hämeenlinna neuerrichteten Schießanlage begonnen, 
da diese am nächsten Tag einen Wettkampf vor sich hatten. 

Die vom Schützenverein Hämeenllnna neuerrichtete Schießanlage 

Hingegen war für die Gewehrschützen das Training am 
15. August 1967 nachmittags angesetzt. Diese mußten bei
der Polizeieuropameisterschaft 1967 das Internationale

Dreistellungsprogramm (40 Schuß liegend mit Rieme'1, 
40 Schuß kniend mit Riemen und 40 Schuß stehend· 
frei sowie pro Stellung je 10 Probeschüsse) auf 50 m 
absolvieren. Dazu waren für die 33 anwesenden Gewehr
schützen 50 Stände bereitgestellt. So war für einen rei
bungslosen Verlauf des Wettkampfes reichlich vorgesorgt, 
und alle Schützen konnten das vorgeschriebene Programm 
zur gleichen Zeit abschießen. Am 16. August 1967 um 9 Uhr 
ging es dann in den Wettkampf. Zwischen den einzelnen 
Disziplinen waren Rastpausen einzuhalten. Der Wett
kampf verlief ohne Zwischenfälle und mit großer Span-. 
nung. Um 16 Uhr, eine halbe Stunde nach Beendigung 
des Wettkampfes, stanclen die Ergebnisse inoffiziell auf 
der Auswertungstafel. 

Einige Stunden später wurde das offizielle Ergebnis mit 
Laufzetteln bekanntgegeben. Somit war der Finne Simo 
M o  r r i in allen drei Disziplinen und in der Kombination 
mit einem Weltklasseergebnis der große Sieger in der 
Einzelwertung. Mannschaftseuropameister wurde Deutsch
land mit den Schützen Burkhardt K l'e i n, Willy S c h war z 
und Hermann H i n  t z. Nun die Ergebnisse der österrei
chischen Teilnehmer: 

Gewehrschützen: Disziplin liegend: 6. Platz August Kresz 
mit 390 Ringen, 23. Platz Siegfried Gruber mit 382 'Ringen, 
24. Platz Rudolf Brandl mit 381 Ringen und 26. Platz
Ferdinand Sekanina mtt 378 Ringen. Sieger dieser Dis
ziplin wurde der finnische Nationalklasseschütze Simo
Morri mit 394 Ringen.

Kniend: 11. Platz Rudolf Brand! mit 366 Ringen, 24. 
Platz August Kresz mit 352 Ringen, 26. Platz Siegfried 
Gruber mit 349 Ringen und 32. Platz Ferdinand Seka
nina mit 332 Ringen. Sieger: Simo Morri mit 391 •füngen. 

Die Mannschaftseuropameister Klein, Schwarz und Hintz (BRD) 

Stehend: 13. Platz Siegfried Gruber mit 340 Ringen, 
17. Platz Ferdinand Sekanina mit 334 Ringen, 18. Platz
August Kresz mit 331 Ringen und 26. Platz Rudo.H
Brand! mit 324 Ringen. Sieger dieses Bewerbes: Sima
Morri mit 365 Ringen.

Kombination: 18. Platz August Kresz mit 1073 Ringen, 
20. Platz Siegfried Gruber mit 1071 Ringen, 21. Platz Ru
dolf Brand! mit 1071 Ringen (jedoch mit einem schlech
teren Liegendergebnis), und 28. Platz Ferdinand Selrn
nina mit 1044 Ringen. Sieger war Sima Morri mit
dem Weltklasseergebnis von 1150 Ringen.

Die Mannschaft erreichte mit den Schützen August 
Kresz, Siegfried Gruber und Rudolf Brandl mit der 
Ringzahl 3215 den siebenten Platz. 

Die Pistolenmannschaft belegte Mittelfeldplätze mit Aus
nahme im Bewerb Zentralfeuer, wo in der Einzelwertung 
Herbert Milostny auf Platz 9 mit 574 Ringen landete. 
Mit der „Großkalibrigen Pistole" erreichte die Mann-
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schaft mit den Schützen Herbert Milostny, Ernst Rie
de! und Erich Gail den fünften Platz. 

Nun kam der Höhepunkt der Polizeieuropameister
schaft 1967 im Schießen - die Siegerehrung. Sie fand 
am 17. August 1967 um 19 Uhr in der 1 Stadthalle von Hä
meenlinna statt u:nd wurde vom USPE-Präsidenten vor
genommen. Jeder Mannschaftsführer bekam anschließend 
ein Ehrengeschenk überreicht, womit diese Meisterschaft 
ihren Abschluß fand. Mit Tanzmusik, Freigetränken und 
einem gemütlichen Beisammensein aller Teilnehmer wurde 
dieser faire Wettkampf beendet. 

Am 18. August 1967 um 10.15 Uhr erfolgte die Rück
reise von Hämeenlinna per Bahn nach Turku. Die Strecke 
Turku - Stockholm wurde mit einer Maschine der fin
nischen Fluggesellschaft zurückgelegt. 

Die Nächtigung in Stockholm erfolgte in einem HQ
tel. Am nächsten Tag wurde die Heimreise per Bahn 
fortgesetzt. 

Die Polizeieuropameisterschaft 1967 war nicht nur durch 
das erstmalige Auftreten der gemischt-österreichischen 
Polizei- und Gendarmeriemannschaft gekennzeichnet, wn
dern wurde auch von den starken Nationen, wie Deutsch
land, der Schweiz, Frankreich u.nd Finnland der Lei
stungsmaßstab für die in vier Jahren wieder stattfin
dende Europameisterschaft bereits bei dieser Meisterschaft 
gesetzt. 

Es wäre daher angebracht, schon heute bei allen Polizei-

und Gendarmeriesportvereinen mit einem intensiven Trai
ning für die voraussichtlich im Jahr 1971 wieder statt
findende Polizeieuropameisterschaft im Schießen zu be
ginnen, um wieder ein ehrenvolles Abschneiden der öster
reichischen Auswahlmannschaften zu erreichen. 

Ein Teil der Reisegesellschaft bei der Ankunft am Flughafen in 

Stockholm 

4. Groß-Stoffellouf „Quer durch Wien"
1 Von Gend.-Revierinspektor RUDOLF FRöHLICH, Fachwart für Leichtathletik des GSV Niederösterreich 1 

Am 22. Oktober 1967 veranstaltete der Wiener Athletik
sport-Club, Sektion Leichtathletik, den 4. Groß-Straßen
staffellauf „Quer durch Wien"! 

Start zum „Quer-durch-Wien"-Lauf 

Zum ersten Male nahmen heuer bei dieser Veranstal
tung auch die Leichtathleten des Gendarmeriesportver-

preiswert einkaufen 
günstig verkaufen 
vorteilhaft tauschen 
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eines Niederösterreich teil. Die Laufstrecke führte von 
der Mariahilfer Straße über den Ring - Praterstraße -
Hauptallee - Sportkluballee - Rustenschacherallee zum 
WAC-Platz. Punkt 11 Uhr erfolgte auf der Mariahilfer 
Straße - Kaiserstraße für die 24 von den verschiedenen 
Sport- und Turnvereinen entsendeten Mannschaften der 
Startschuß. Obwohl die Staffel des GSV Niederöster
reich infolge der kurzen Zeit keine Möglichkeit mehr 
hatte, mit der kompletten Mannschaft zu trainieren, schlu
gen sich die 15 niederösterreichischen Leichtathleten auf 
den Straßen Wiens äußerst erfolgreich. 

Um 12 Uhr formierten sich die 360 Läufer auf dem 
WAC-Platz vor der Ehrentribüne, auf der zu dieser Zeitbereits eine große Zuschauermenge Platz genommen hatte, zur Siegerehrung. Einen großen Appla_us ernteten dort die Gendarmeriesportler von der Bevolkerung, als_ die 
Mannschaft aus den Händen des Obmannes des Wiener 
Athletiksportclubs Lothar R ü b e  1 t für den errungenen 
2. Platz innerhalb der Exekutive den S1ege�pre1s ent
gegennahm.

Mit diesem schönen Erfolg haben die Leichtathleten 
des Gendarmeriesportvereines Niederösterreich in sport
licher Hinsicht nicht nur ihren Verein, sondern die 
gesamte Oesterreichische Bundesgendarmerie in der Oef
fentlichkeit ehrenvoll vertreten. 

Die siegreiche Mannschaft des GSV Niederösterreich 

1. Konditionstraining 1967 der_ Skinotionolrnonnschofl

1 Von Gend.-Revierinspcktor FRANZ HAGER, Gcndarmcricschulabteilung Salzburg 1 

Das Wort „Sport" und der ihm zugrunde liegende Begriff 
stammen vom altfranzösischen desporter, lat. disportare, 
das heißt zerstreuen, unterhalten. Wer nun glaubt, daß ein 
Spitzensportler, ganz gleich, ob Olympiasieger oder Welt
meister, sich beim härtesten Training nicht unterhalten,, 
vergnügen kann, ist im Irrtum. Es muß nur planmäßig durch
dacht, systematisch aufgebaut und vor allem a1bwechselnd 
gestaltet werden, dann findet auch der Konditions
schwächste Freude am Sport. Einen Beweis dafür zeigte der 
erste Konditionslehrgang dieser Saison unserer alpinen 
Skinationalmannschaft. 

In der Zeit vom 17. bis 24. Juni 1967 'standen in der 
Sportschule am Westufer des Faaker Sees die Läufer und 
Läuferinnen der alpinen öSV-Kadermannschaften im har
ten Konditionstraining. Es war dies der erste Trainingis
kurs dieser Saison. Die Gesamtleitung hatte Damenbetreuer 
Hermann G a  m o n inne. Die alpine Ski-Elite wurde vom 
bekannten Sportlehrer Prof. Hermann F i 1 i p i  c aus Graz, 
dem neuen Konditionstrainer der österreichi!Schen Alpinen. 
und dessen Assistenten L u d e s c h  e r  aus Innsbruck trai
niert. Der Trainingsablauf wurde von Rennsportleiter Prof. 
H o  p p i  c h 1 e r  persönlich überwacht, was nicht anders zu 
erwarten war. 

Bei höchsten Sommertemperaturen - die Sonnenstrahlen 
brannten auf die Rücken der Akteure, das Thermometer 
zeigte 30 Grad - floß der Trainingsschweiß. Ohne Rück
sicht auf diese Hitzetage wurde ein umfangreiches, zum 
Teil neues Konditionsprogramm, das von Prof. Filip,ic er
stellt worden war, durchgeführt. Dabei waren alle Mit
glieder der Nationalmannschaft mit großer Begeisterung 
an der Arbeit, denn es steht eine schwere, ja vielleicht die 
bisher schwerste Rennsaison bevor. Der Blick zielt Rich
tung Frankreich, wo bekanntlich im kommenden Winter 
die Olympischen Spiele stattfinden. Sowohl d!ie Betreuer 
wie auch die Mädchen und Burschen sind sich der Schwie
rigkeit ihrer gemeinsamen Aufgabe bewußt, denn es gilt 
im Olympiajahr 1968 eine Scharte auszuwetzen: ,,Welt
meisterschaft 1966 Portillo", an die man nicht gern zurück
denkt. Gerade deshalb nehmen die Läuferinnen und Läufer 
mit wahrem Feuereifer an der Vorbereitungsar:beit teil. 

Während des Trainingsverlaufes konnte man keinen 
Unterschied erkennen. Ob es nun der Läufer mit den 
wenigsten, Fis-Punkten war, der den Waldslalom durch
sprintete, oder ob nun Oesterreichs derzeit bester und der 
Welt zweitbester Skiläufer Heini M e ssn e r  seine Stei
gerungsläufe absolvierte, oder der Weltmeister Egon Z i m
m e r m a n n in der Abfahrtshaltung mit dem Sandsack auf 
dem Rücken den Waldhang herabhüpfte, bei jedem floß 
der Trainingsschw�iß. �ber auch die Mädchen, angefangen 
von den Weltme1stermnen Christ! H a  a s und Erika 
S c h i  n e g g e  r, um nur einige zu nennen, blielben nicht 
zurück. 

Das weitgeste_ckte Ziel des methodisch aufgebauten Kon
ditionstraining 1st es, daß es die Skifahrer zu perfekten 
Athleten macht. Da die Kurse hiezu nicht ausreichen, 
arbeitete Prof .. �ilipic für jede Läuferin und für jeden 
Läufer ein in,d1v1duelles Trainingsprogramm aus, das sie 
zwischen den Kursen zu Hause zu absolvieren haben. 

Die Trainings?auer beträgt täglich 5½ bis 6 Stunden, 
wobei am Vor11;ittag 3 und am Nachmittag 2½ -bis 3 Stun
den trainiert wird. 

Mit großer Freude konnte bei dem Trainingskurs fest
gestellt werden, daß auch Gendarmen zu diesem Kondi
tionslehrgang, an dem nur die besten österreichischen 
Skiläufer teilnahmen, einberufen worden waren. So sah 
man im Trainingscamp PGend. Josef L o i d 1, der heuer 
in die Nationalmannschaft aufgestiegen ist. Er ist der erste 
Oberösterreicher, d�r jemals in der alpinen Nationalmann
schaft startete. Weiters nahm der im Nationalkader star
tende PGend. Gerhard B e  c h t e r  aus Vorarlberg teil. 
Dazu waren noch_ Gend. Peter P r o di n g e r  (öSV-Trainer), 
Landesgendarmenekommando Kärnten, und GRI Franz 
H a g e r, Landesgendarmeriekommando Salzburg, zum 
Training einberufen worden. Daß die Gendarmen von 
der ersten bis zur letzten Minute intensiv und m'.iit großer 
Begeisterung an den sportlichen Uebungen un,d kleinen 
Wettkämpfen teilnahmen, ist nicht nur eine .Voraussetzung, 
sondtirn war eine Selbstverständlichkeit. So muß zum Bei-

spiel erwähnt werden, daß PGend. L o i d 1, trotzdem er 
bereits am ersten Trainingstag erkältet war und einen 
argen Schnlllpfen bekommen hatte, sämtliche Trainings
arbeit, ohne auch nur die kleinste Verschnaufpause einzu
schalten, mitmachte. Aber auch die Akteure der National
mannschaft kennen keine Zimperlichkeit. So brach sich 
Franz T r i  t s c h e r  bei einem Rugbyballspiel das Nasen
bein Er vollendete die Konditionsarbeit und suchte erst 
am nächsten Tag einen Arzt auf. 

Die Begeisterung der Kaderläufer bei der ersten Trai
ningsarbeit am Faaker See läßt berechtigte Hoffnungen 
auf die Olympiade 1968 zu. Für uns verblei!bt dei:; Wunsch, 
daß der Skilauf in Oesterreich - Volkssport Nr. 1 -
wieder zu jenem Ruhm gelangt, den er all die bisherigen 
Jahre inne hatte. Dazu muß aber jeder einzelne von uns 
sein Scherflein beitragen, denn nur eine gemeinsame 
Arbeit kann, Oesterreich wieder zur Skigroßmacht ver
helfen. 
· Die Gendarmerie (Gendarmeriezentralkommando und
öGSV) hat bereits einen großen Schritt in die Zukunft 
getan. Um die besten Gendarmerieskiläufer Oesterreichs 
(sie stehen im National- und Landeskader) an di.e Spitze 
heranzuführen, wurden sie für die Zeit vom Julii bis Ende
September 1967 zur Schulabteilung des Landesgendarmerie
kommandos für Salzburg versetzt. Hier fanden sie neben 
der theoretischen Gendarmerieausbildung Gelegenheit zum
täglichen gemeinsamen Training, das unter der _Leitung
von GRI H a g e r  und Gend. P r o  d i n g e  r durchgeführt 
wurde.

Aus der Sportauffassung ergibt sich die Einstellung zum 
Training. Für den, der siegen muß, weil er sonst Ruhm 
oder Geld verliert, ist es ein, hartes Muß. Für den, der des 
Sporterlebnisses wegen siegen will, ist es zwar schweiß
kostend und entsagungsreich, aber ein immer frohes, be
glückendes Spiel. 

Das gute Betriebsklima 
. Von Gend.-Patrouillenleiter RUDOLF EMMER, 

Gendarmerieposten Oberwart, Burgenland 

Immer wieder wird von den berufstätigen Menschen das 
Problem „Betriebsklima" aufgeworfen und diskutiert. Es 
wird auch jeder weitblickende Betriebsleiter und jeder 
Firmenchef darauf bedacht sein, in seinem Betrieb ein 
wirklich gutes Betriebsklima herzustellen und zu "erhalten. 
Das wird natürlich nicht immer leicht sein. Nur durch 
vernünftiges Zusammenwirken aller im Betrieb beschäf
tigten Personen wird es möglich sein, ein solches Klima 
zu schaffen. Mit dem freundlichen Gruß am Tagesbeginn 
bis zur gegenseitigen Unterstützung der Betriebsangehöri
gen in jeder sich bietenden Situation kann man zur Ver
wirklichung eines guten Betriebsklimas beitragen. Selbst
verständlich wird der Betriebsleiter auch bestrebt sein 
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müssen, die Arbeiten im Betrieb gerecht zu verteilen, da
mit bei keinem Betriebsangehörigen der Gedanke auf
kommt, er werde benachteiligt und ein anderer bevorzugt. 
Es wird natürlich auch nicht immer leicht sein, jeden sei
nen Fähigkeiten entsprechend einzusetzen. Hier wird es 
dem Betriebsleiter so manche Mühe kosten, alle Be
triebsangehörigen ihren Leistungen entsprechend einzuset
zen. Der gute Betriebsleiter wird sich bemühen, alle seine 
Leute womöglich genauestens zu kennen. Dies wird nur 
dann möglich sein, wenn er mit seinen Mitarbeitern 
einen ständigen Kontakt hat und mit ihnen ein offenes 
Wort spricht. Der Betriebsangehörige wird sich auch dem 
Betriebsleiter gegenüber aufgeschlossen zeigen müssen, und 
so kann manches Problem durch offene Aussprache auf 
kameradschaftliche Art beseitigt werden. Dies wiederum 
wird den Betriebsangehörigen dazu verhalten, alles V<!.r
trauen in seinen Leiter zu setzen, was sich naturgemäß 
auf die Leistungen im Betrieb vorteilhaft auswirken wird. 
Es ist eine klare Tatsache, daß die Leistungen in einem 
Betrieb höher stehen, wenn der Betriebsangehörige seine 
Arbeit mit Freude macht, als wenn er mit Widerwillen an 
seine Arbeit geht. Der Mensch verlangt eben nach Freude. 
Ein freudloser Mensch wird wahrscheinlich nur einen 
Bruchteil der Leistungen vollbringen, als einer, der mit 
Liebe und Freude seine ihm gestellten Aufgaben verrich
tet. Es wird daher weiters die Aufgabe des Betriebsleiters 
sein, in seinem Betrieb Freude zu verbreiten. So wird der 
vernünftige Betriebsleiter nicht nur die Fehler seiner im 
Betrieb Beschäftigten aufzeigen, sondern, wenn ein Be
schäftigter eine gute LeisJ;ung vollbringt, dies mit anerken
nenden Worten zu würdigen wissen. Nicht durch Feiern 
im Betrieb, mit dem Glas Wein in der Hand, wird das 
Betriebsklima geschaffen (was natürlich bei gewissen An
lässen auch dazugehört), s,0ndern durch gegenseitiges 
Verstehen und Vertrauen aller im Betrieb beschäftigten 
Personen. 

Gerade im Gendarmeriedienst mit seinen zahlreichen 
Todesopfern wird man ohne gutes Betriebsklima nicht 
auskommen. Hier bieten sich täglich, ja man kann sagen 
stündlich, Situationen, wo jeder jeden braucht. Und wenn 
da auf einem Gendarmerieposten ein schlechtes Betriebs
klima herrscht, so kann sich dies nicht nur innerhalb des 
Postens nachteilig auswirken, sondern auch auf die Sicher
heit des ganzen Postenrayons. So wird gerade in diesem 
schweren Beruf von allen seinen An_gehörigen, gleich ob 
Vorgesetzter oder Untergebener, verlangt werden müssen, 
dahin zu wirken und zu trachten, daß ein gutes Betriebs
klima hergestellt wird und erhalten bleibt, damit ein festes 
Band wahrer und echter Kameradschaft alle umschlingt, 
zum Wohle jedes einzelnen, des Dienstes und des Vater
landes. 

Zwei Zettel 
Von Gend.-Revierinspektor JOSEF GRABMAYER, 

Edelschrott, Steiermark 

Vor em1ger Zeit war es, als der Lenker eines flotten 
„Kadett" in einem weststeirischen Gebirgsdörfel auf einer 
verbotenen Stelle parkte. Nicht nur, daß es sich um die 
Haltestelle eines Massenbeförderungsmittels handelte, war 
die Haltestelle aus bestimmten Gründen auch noch mit 
einer Halteverbotstafel gekennzeichnet. Der Ordnungshüter 
konnte in diesem Falle wirklich nicht alle seine Augzn 
zudrücken und mußte an der Windschutzscheibe den ge
fürchteten weißen Zettel befestigen und etwas später den 
Strafbetrag kassieren: Für einen ,schönen Sonntag\Ilach
mittag, der eigentlich nur zum Skifahren verwendet 
werden sollte, eine ärgerliche Angelegenheit, und man 
möchte glauben, daß der Kadett-Lenker -etwas daraus 
lernte. Weit gefehlt! 

Kurz darauf stellte er im selben Dörflein den „Kadett" 
auf einem Privat-Parkplatz so gedankenlos ab, daß er 
einem anderen Pkw die Ausfahrt glatt verstellte. Die 
Insassen dieses Pkw, die gleich darauf wegfahr,en wollten, 
waren derart verärgert, daß einer von ihnen auf der 
Win<lschu tzscheibe des „Kadett" auch einen Zettel be
festigte, auf dem aber nur ein Wort stand, nämlich: Ver
kehrstrottel 1 

Es ist dem Schreiber dieser Zeilen nicht bekannt, ob 
dieser zweite Zettel endlich ausreichte, um in Zukunft 
mehr Verstand beim Parken anzuwenden. 
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Cendormerieoberslleulnonl i. R. Korl Vycichl 
90 Johre oll 

Am 30. Oktober dieses Jahres feierte Gend.-Oberstleut
nant i. R. Karl Vycichl seinen 90. Geburtstag. 

Der betagte Gendarmerieoffizier wurde am 30. Oktober 
1877 in Wiener Neustadt geboren, studierte in Wiener Neu
stadt und Wien und trat am 18. August 1898 in den Dienst 
der k. u. k. Armee ein. Er war Truppenoffizier im 3. In
fanterieregiment „Erzherzog Karl" in Mastar in der Her-

Gend.-Oberst i. R. Dolezal, einst eingeteilter Beamter unter Gend.
Oberstleutnant Vycichl sowie Gend.-Oberstleutnant Lehner und 
Gend.-Major Pirch des Landesgendarmeriekommandos für das 
Burgenland beglückwünschen den Jubilar (Photo: Fördös) 

zegowina, von wo er im Jahr 1907 in den Dienst der 
k. k. Gendarmerie übertrat. Im Ersten Weltkrieg war 
er an verschiedenen Fronten eingesetzt und machte da
nach im Jahr 1921 als Kommandant der Grenzschutz
abteilung Hartberg den Einmarsch in das Burgenland mit.
Vom Jahr 1923 an war er Abteilungskommandant in
Oberwart, von welcher Dienststelle aus er im Jahr 1930
wegen eines NervenleLdens in den Ruhestand trat.

Außer dem erwähnten Leiden, das er bi.s zum heutigen 
Tag nicht los wurde, erfreut er sich noch bester Rüstig
keit und Gesundheit. Mit seiner ebenfalls noch sehr rüsti
gen Gattin wohnt er i.m eigenen Haus in Aspang in 
Niederösterreich. 

Am Jubiläumsgeburtstag war Gend.-Oberstleutnant i.. R. 
Vycichl Mittelpunkt verschiedener Ehrungen. Unter an
derem hat sich dLe Gemeinde Aspang mit einem präch
tigen Geschenkkorb eingestellt. Eine Abordnung des Lan
desgendarmeriekommandos für das Burgenland und Ver
treter des Gendarmeriepostens Aspang stellten sj,ch gleich. 
falls als Gratulanten ein. M. L. 

Gend.-Bezirl<sinspektor Leopold Fuchs, der durch Jahrzehnte be
währte Waffenmeister des Landesgendarmeriekommandos für 
Oberösterreich, wurde, schwer erkrankt, im Alter von 58 Jahren 

in den Ruhestand versetzt. Dorthin begleiten ihn die aufrichtigen 
Wünsche aller seiner Kameraden nach baldiger Besserung seiner 
Gesundheit und damit einem wohlverdienten und schönen Ruhe-

stand 
(Josef Wurmhöringer, Gend.-Rittmeister und Kommandant der 

Technischen Gendarunerieabteilung Linz) 

e 

Ehrengrab für Generalmajor i. R. Georg Edler von Coro 
Am Dienstag, dem 10. November 1967, [and am Alten 

Militärfriedhof in Innsbruck-Pradl eine vom Landesgen
darmeriekommanclo für Tirol veranstaltete, nicht alltäg
liche schlichte Feier statt. 

Bedingt durch die Wirren der Kriegs- und Nachkriegs
zeit und durch sonstige mißliche Umstände, nicht zu
letzt auch durch das innerhalb kurzer Zeit erfolgte Ab-

leben der wenigen Familienangehörigen, wurde das Grab 
des letzten Landesgendarmeriekommandanten für Tirol 
zur Zeit des Ersten. Weltkrieges Generalmajor Georg .Edler 
von Co r a aufgelassen. Es· bestand die Gefahr, daß das 
.'\ndenken an diesen letzten Repräsentanten der Tiroler 
Gendarmerie aus der Zeit der Monarchie verlorengehen 
könnte. 

Dem besonderen Entgegenkommen des Leiters der Bun
desgebäudeverwaltung II Oberbaurat Dipl.-Ing. 'I'ammer 
war es zu danken, daß auf dem Alten Militärfriedhof ·in 
Innsbruck-Pradl ein Platz für die Errichtung eines Ehren
grabes zur Verfügung gestellt und damit die Gewähr 
gegeben wurde, daß die Erinnerung an diesen verdienten 
Landesgendarmeriekommandanten wacherhalten bleibe. 

Den Weiheakt nahm Brigadepfarrer Albuin J o r d a n  
vor, der in einer kurzen Ansprache an die Vergänglich
keit alles Irdischen und an die Wichtigkeit der Traditious
pflege nach dem Grundsatz ermahnte: ,,Wer die Tradition 
mißachtet, untergräbt die Zukunft.'' 

Der Landesgendarmeriekommandant Gend.-Oberst 
F uch s, der sich um die Wiederherstellung der Gedenk
stätte persönlich bemühte, legte gemeinsam mit seinem 
Stellvertreter Gend.-Oberst W -a y d a  mit Worten des Ge
denkens am Grabe ein Blumengebinde nieder, während 
die Musik des Landesgendarmeriekommandos für Tirol 
das Lied vom guten Kameraden spielte. 

An der kurzen, aber sehr eindrucksvollen und würdi
gen Feier nahmen viele pensionierte Gendarmeriebeamte 
teil, die noch unter Generalmajor Co r a aktiv dienten. 

Alle Kameraden 

trafen sich am 7. Oktober 1967 mit ihren Damen in Wien zu einer Fahrt in das Burgenland. Hier, vor dem 
Landhaus in Eisenstadt, von links nach rechts: Gend.-Oberstleutnant Lehner des Landesgendarmeriekom
mandos, der sie begrüßte und führte, Gend.-Kon trollinspektor i. R. Ladentrog, Gend.-Oberst i. R. Krivka, 
Gend.-Oberst i. R. Schmidek (verdeckt), Gend.-Bezir1,sinspektor i. R. Preiß (verdeckt), Gend.-General i. R. 
Dr. Schertler, Gend.-Rayonsinspektor i. R. Huschka (verdeckt), Gend.-Oberstleutnant Kardasch (verdeckt), 
Gend.-Oberst i. R. Dolezal, Gend.-Major i. R. Cermak und Krim.-Oberinspektor 1. Kl. i. R. Ei!mer. 
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Die Toten der österreichischen Bundesgendormerie im Monol 
November 1967 

Ambros Berger, 

geboren am 7. Dezember 1880, zuletzt bei der Fe
stungsgendarmerie in Pola und Triest, wohnhaft
in Golling, Salzburg, gestorben am 2. November
1967.

Ludwig Colombo, 

geboren am 2. Juli 1902, Gend.-Oberstleutnant, zu
letzt Gendarmerieabteilungskommandant in Feldbach,
wohnhaft in Graz-St. Peter, gestorben am 3. No
vember 1967.

Johann Rebitzer, 

geboren am 17. Juli 1897, Gendarmeriebeamter i. R.,
wohnhaft in St. Andrä-Wördern, gestorben am 8. No
vember 1967.

Othmar Thomann, 

geboren am 6. Juli 1895, Gend.-Rayonsinspektur
i. R., zuletzt Gendarmerieposten St. Martin bei
Hüttau, wohnhaft in Bramberg, Salzburg, gestor
ben am 10. November 1967.

Rudolf Strecker, 

geboren am 30. Jänner 1899, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Verkehrsabteilung Altlengbach, wohn
haft in Lilienfeld, Niederösterreich, gestorben am 
11. November 1967.

Karl Bögl, 

geboren am 30. August 1899, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Erlach, wohn
haft in Pitten, Niederösterreich, gestorben am 13. No
vember 1967.

Anton Maier, 

geboren am 14. Jänner 1902, Gend.-Revierinspektor,
zuletzt Postenkommandant in Ingering II, wohnhaft
in Ingering II, Steiermark, gestorben am 13. No
vember 1967.

Franz Zotter, 

geboren am 24. Jänner 1886, Gend.-Revierinspekto!"
i. R., zuletzt Postenkommandant in Kapfenstein,
wohnhaft in Kapfenstein, Steiermark, gestorben am
13. November 1967.

Rudolf Wagner, 

geboren am 30. April 1928, Gend.-Revierinspektor,
zuletzt Genclarmerieposten Kennelbach, wohnhaft in 
Kennelbach, Vorarlberg, gestorben am 14. Novem
ber 1967.

Dr. Hubert Gundolf 

,,Verbrecher von A-Z" 
Ueber 1000 Kurzbiographien der bekanntesten Verbrecher aus 

30 Staaten der Welt, 519 Seiten mit 136 Abbildungen, Leinen, Lexi
lrnnformat, Ladenpreis S 190,90, erschienen im Kriminalistik-Ver
lag, D-2 Hamburg 55. 

Der Verfasser sagt in seinem Vorwort: 
,,,Wozu ein Verbrecher-Lexikon?', mag sich mancher fragen. Die 

Frage besteht zu Recht. Denn manche Verbrechen der Kriminal
geschichte waren so fürchterlich, daß man nicht früh genug den 
Schleier des Vergessens darüber breiten kann, jedenfalls, soweit 
es den Nicht-Kriminologen und den Nicht-Kriminalisten betrifft. 

Aber sicherlich ist es für viele Berufe - Kriminalisten, Sozio

logen, Poenologen, Historiker etc. - von Vorteil, in aller Kürze 
das Leben und den Werdegang der ,berühmtesten' Verbrecher, 
Attentäter, Mörder, Hochstapler, Geldfälscher, Bandenführer usw. 
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Roman Ender, 

geboren am 19. August 1910, Gend.-Rayonsinspektor.
zuletzt Gendarmerieposten Hard, wohnhaft in Hard,
Vorarlberg, gestorben am 16. November 1967.

Johann Oberrnayr, 

geboren am 7. Februar 1886, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Nußbach, wohn
haft in Schlierbach, Oberösterreich, gestorben am 
18. November 1967.

Adolf Hol'rnann, 

geboren am 26. Juni 1897, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Gallneukir
chen, wohnhaft in Gallneukirchen, Oberiisterreich,
gestorben am 19. November 1967.

Ferdinand Kaiser, 

geboren am 2. Oktober 1880, Gend.-Revierinspekt0r
i. R., zuletzt Postenkommandant in Fischbach, wohn
haft in Grai, gestorben am 19. November 196?.

Franz Lugger, 

geboren am 12. Jänner 1914, Gend.-Patrouillenleiter
i. R., zuletzt Gendarmerieposten Treffen, wohnha rt
in Klagenfurt, gestorben am 20. November 1967.

Josef Eder, 

geboren am 12. März 1906, Gencl.-Revierinspektor,
zuletzt Postenkommandant in Piesendorf, wohnhaa
in Piesendorf, Salzburg, gestorben am 22. November
1967.

Karl Hulka, 

geboren am 31. Jänner 1889, Gend.-Revierinspekt,)r
i. R., wohnhaft in Rosenburg, Niecleriislerreich, ge
storben am 24. November 1967.

Viktor Mann, 

geboren am 5. Juli 1892, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gendarmerieposten Atzenbrugg, wohn
haft in Klosterneuburg, gestorben am 24. Novem
ber 1967.

Ferdinand Russ, 

geboren am 24. Juni 1884, Gend.-Kontrollinspektor
i. R., zuletzt Lehrer in der Gendarmerieschule
Krems, wohnhaft in Krems-Landerdorf, Niederöster
reich, gestorben am 27. November 1967.

zu kennen, all jener Menschen, die sich bewußt außerhalb der 
Gesetze stellten. Denn abgesehen davon, daß die Kenntnis dieser 
Verbrecherlaufbahn, ihre ,Höhepunkte' und ihr Ende, aus der 
Kriminalgeschichte nicht mehr wegzudenken sind, gibt es gerade 
auf dem Gebiet des Bandenwesens, des Attentats, des Sexual
verbrechens, der Gewaltverbrechen, der Brandstiftung eine solche 
Vielfalt von Parallelen, daß man allein aus diesen Vergleichen 
viel für die Praxis lernen kann. Man findet in diesem Lexikon 
nicht nur, daß z. B. die meisten Attentäter zwischen 18 und 
28 Jahren alt waren; daß die jüngsten Menschen, die jemals zum 
Tode verurteilt wurden, knappe 16 Jahre zählten; daß Gangster
banden im Durchschnitt nicht länger als ein paar Monate, manche 
nur ein paar kurze Wochen existieren konnten; daß berühmte 
Bandenmitglieder, wie etwa die Männer um Jesse James, alle 
eines gewaltsamen Todes starben, getreu dem Wort: ,Wer Wind 
sät, wird Sturm ernten.' Man findet vor allem, daß sich das alte, 
abgedroschene, oft anscheinend sogar widerlegte Wort ,Verbre
chen machen sich nicht bezahlt' tatsächlich in hunderten und 
aberhunderten Fällen bewahrheitet hat. Der stereotype Satz 
, ... und wurde hingerichtet' kehrt in diesem Lexikon so oft 
wieder, daß allein dieser Satz beweist, wie fürchterlich ein Leben 
zu Ende geht, das jahrelang vom Verbrechen gelebt hat und nicht 
selten alle Stadien der Furcht, der Verfolgung, der Todesangst 
auskosten mußte. 

Es ist unmöglich, ein Lexikon der bekanntesten Verbrecher zu 
schreiben, in dem wirklich die ganze Vielfalt des Verbrechens. 
enthalten wäre, vor allem deshalb, weil es ins uferlose anwach-

sen würde, aber auch, weil häufig die Unterlagen fehlen, oder 
weil die Geschichte gewisser Verbrechen oft aus lokalen Ueber
legungen heraus der Oeffentlichkeit nicht zugänglich gemacht 
wurde. Ich habe mich bemüht, jede Sparte des Verbrechens zu 
berühren: Geldfälschung, Bankeinbrüche, Sexualmorde, Attentate 
der mannigfaltigsten Art, Raubmorde, Massenmorde, Polizisten
morde, Verbrechen Jugendlicher usw. Flugzeugattentäter sind 
genauso enthalten wie Kinder als Mörder; die Frau als Ver
brecherin kehrt in vielen Varianten wieder - ein fürchterliches 
Konglomerat an Abwegigkeiten, Perversionen, Grausamkeiten, 
Gelüsten und Begierden. 

Man mag vielleicht beim einen oder anderen Namen fragen, 
wieso der für unsere Gegenden unbekannte Verbrecher aufge
nommen wurde. Die Antwort ist einfach: Weil diese Namen oft 
für Millionen Menschen zum Begriff wurden, oder aber, weil sie 
durch Film oder Literatur berühmt wurden, wie etwa zahlreiche 
amerikanische Desperados, oder weil sie Gegenstand wissen
schaftlicher Abhandlungen geworden sind. Aus diesem Grunde 
wurden auch die Kurzbiographien jugendlicher Mörder aufge
nommen, wie z. B. ein 16jähriger Elternmörder, weil das Motiv 
so unglaublich war - eine Ohrfeige! Gerade solche Fälle können 
für den Jugendrichter oder den Jugendpsychologen von beson
derer Bedeutung werden. 

Man mag aber auch fragen: Warum ist dieser oder jener be
rühmte Fall n i c h t aufgenommen? Die Antwort: Weil dieser 
oder jener Fall nicht abgeschlossen ist, weil dieser oder jener Fall 
heute noch ungeklärt ist und es keinen Täter im eigentlichen 
Sinn gibt, der sich in das ,Verbrecher-Lexikon' einreihen ließe. 
Denn dieses Lexikon wlll ja nicht die berühmtesten Prozesse, 
sondern die berüchtigsten Verbrecher schildern. Das ist ja gerade 
das Manko jener Bücher, die die sensationellsten Gerichtsver
handlungen wiedergeben, daß es in sehr vielen sehr anschau
lichen Kriminalfällen keine Prozesse gab, da sich die Täter ent
weder selbst richteten oder bei Feuergefechten mit der Polizei 
erschossen wurden. Diesem Manko hilft dieser ,Pitaval im Steno
grammstll' ab. 

Ich bin überzeugt, daß dieses Lexikon in Fachkreisen zum 
willkommenen Nachschlagewerk wird, so daß es vielleicht bald 
schon in einer zweiten, ausführlicheren Ausgabe erscheinen kann. 
Jeder Kriminalist und Krimlnologe ist aufgerufen, daran mit
zuarbeiten. 

So hoffe ich, daß dieses Buch mit seinem oft erschütternden, 
grauenvollen Inhalt keine aufreizende Lektüre darstellt, sondern 
ein Nachschlagewerk für Fachleute - und nur für solche!-, damit 
ihre schwere Arbeit dadurch ein klein wenig erleichtert werde." 

Dr. H. Benes 

Personen- und Güterbeförderungsrecht im Straßen
verkehr 

320 Seiten, Ganzleinen gebunden, s 212,-, erschienen bei Manz, 
1014 Wien. 

Der vorliegende Kommentar soll vor allem ein Nachschlage
werk sein. Es wurden zu diesem Zweck die Erlässe der zu
ständigen Bundesministerien sowie die Gesetzesmaterialien be
rücksichtigt und bei der Verarbeitung der Rechtsprechung auch 
nichtverllffentllchte Entscheidungen der Höchstgerichte verwer
tet. Hinweise auf die bisherige Rechtsentwicklung und auf das 
Schrifttum sowie auf die Fundstellen der Entscheidungen sollen 
eine Vertiefung in Fragen der Transportgewerbe und der öffent
lichen verkehrsqnternehmungen ermöglichen. Wegen seiner engen 
Beziehungen zum Straßenverwaltungsrecht wurde auch das Bun
desstraßengesetz aufgenommen. 

Das Personen- und Güterbeförderungsrecht im Straßenverkehr 
ist gewissermaßen das Bindeglied zwischen den elnchlägigen 
gewerberechtlichen, kraftfahrrechtllchen, haftpflichtrechtlichen und 
straßenpolizellichen Vorschriften. Diese zusammenhänge wurden 
durch die Aufnahme von zahlreichen Verweisungen aber auch 

WEI NGUT 

R EBSCHlJLE 

TRAlJBISODA 

ROHRENDORF hei Krem.s 

Tel. (0 27 32) 33 339 35 339 35 34 

der richtungweisenden Judikatur aufgezeigt. Auch auf arbeits
und sozialrechtliche sowie steuerrechtliche Vorschriften und son
stige einschlägige gesetzliche Bestimmungen wurde verwiesen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X X 

; uJ .aldJlAluM ; 
X X 

X X 

; Oftmals geh' ich in die Wälder, ; _x trinke durstig Nadelduft, x
; froh durchstreife ich die Felder, �x oh, wie herrlich diese Luft! x
X X 

x Wochenmüd' leg' ich mich nieder, x
; streife alle Last von mir, �x durchs Geäst vernehm' ich Lieder, x
� oh, wie glücklich bin ich hier! �
� Wolken stoßen an die Wipfel, �x decken blaue Inseln zu, x
� durchs Gestämme leuchten Gipfel, �
; oh, wie schön, mein Wald, bist du! ;x Waldesruh' läßt Menschen schweigen, x
� läßt unbedachte Worte stumm, �
� froh, im Waldeszauber-Reigen, �x ich vergnügt ein Liedchen summ'! x
X X 

� Ja, oft bin ich draußen und droben im Wald, in �x meinem grünen Dom. Er ist das Ziel, dem ich zu- x 
� strebe, wenn Kopf und Leib eine tiefwirkende Rast �x vonnöten haben. Die würzige, heilsame Luft, die xx Stille des Raumes schätze ich wohl, denn durch sie x
� werde ich immer froh und stark. �x Er ist ein Wunderarzt, der Wald, und seine xx Arzneien sind für Geist und Körper gleich gut. x
� In vollen Zügen trinke ich die Düfte von Erde, �
x Baum und Strauch in mich hinein; wenn dann noch x
X die gefiederten Freunde ein allerliebstes Konzert X
� anstimmen, dann fehlt dem feiertägigen Herzen �
x schon gar nichts mehr. xx Da strecke ich mich der Länge nach am samte- x
� nen Nadelboden hin, schaue zwischen den immer- �
x grünen Zwei_gen in die Unendlichkeit des blauen x
x Himmels oder verfolge das Jagen zerzauster Wol- x
� ken bei leicht bewegter Luft, bis sie meinem Auge �
x entschwinden. xx Unendlich frei und erlöst komme ich mir dabei x
� vor; es nimmt ja auch nicht wunder, denn alles, �
x was trübe Gedanken bereiten könnte, ist ferne, und x
)( alles, was um mich ist, die Einsamkeit, ist längst )(
� zum guten Freund geworden. :
x Da wird kein Wort gesprochen, das anderen weh- x
x tun könnte, und kein solches gehört; da ist alles x
� dem guten und schönen Sinn zugetan. :
)( Der Wald lügt nicht, alles in ihm, was kreucht und x
)( fleucht, ist unverfälschte, reine Gottesnatur und wahr x
: wie ehedem. Wer möchte da unbeschenkt bleiben'.' :
� Otto Jonke �
)( )( 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Moltlo Ju.ndiwnjjl,pj

immer verläßlich und gut 

MOLLNER Holzwarenfabriken AG 

Molln, Oberösterreich Telephon 7 

Niederlassung: 

Wien 1, Reichsratsstraße 12 Telephon 42 13 60 

25 



Wir liefern 
rn 

LAMBACH 

lU2 

flüssige Kohlensäure 
in Stahlflaschen und für 
C02-Tankanlagen 

ALPENL. INDUSTRIEGAS- & TEXTILCHEMIE-WERKE 

K O MM. GES. HANNS BAUE R, LAMBACH 

Postleit:z:ahl: 4650 Lambach 

Fernsprecher: (0 72 45) 342,343 

Fernschreiber: atex a 025-45511 

FLEISCHWAREN- UND KONSERVENFABRIK 

OTTO HAUSER 
Lin:z: a. d. Donau, Bindermichl-S onnleithen 13-15 

Fernsprecher 413 08 - Fernschreiber 01-1197 
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Fabriksmäßige Erzeugung von Fleisch-, Wurst
und Selchwaren sowie Konserven aller Art 

Einzelhandel � Großha�del 
Handel mit Nutz-, Schlacht- und Stechvieh 

Filialen: Linz a. d. Donau, Sonnleithen 13 
Glimpfingerstraße 60-62, Händelstraße 27 
Freistädter Straße 3, Waldeggstraße 61 
Julius-Wimmer-Straße 9, Prinz-Eugen-Straße 7 

Leonfeldnerstraße 64 a 

II 

,,r.... ........ 

OBERÖSTERREICHISCHER MOLKEREIVERBAND 
REG. GEN. M. B. H. 

Größte und älteste 

milchwirtschaftliche Er

zeugervereinigung Öster-

reichs in Milch, Butter, 

Käse, Eier. Honig und 

Geflügel 

_____ ._) 

Zentrale : Schärding am Inn 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

Stohlhou 

Anion Mandl 

Linz a. d. Donau 

Anzengruberstroße 6-8 

Paschinger Straße 53 

Telephon 5 25 77 u. 5 25 78 

FS 02/1385 

�� 
DER TRACHTENI<LEIDVN(i 

,� 
DIRNDLKLEIDER 

LODENBEKLEIDVNO 
TRACHTEN-SPORTMODEN 
LEDERHOSEN - JANKER 

.... 
•• 

S C HWA R Z  S T R ASS E 4 

WIEN .- INNSBRVCI< 
ST. GILQEN AM WOLF<,ANOSEE 

EINHEITS MAGAZINE (Leit:z:-System) 
Passend für: 
Agfa-,Rollei-,Leitz-,Zeiss-,Voigtländer·,Braun-,Dacora-,Noris-,Cima
Diaprojektoren: Eine Packung mit 2 Magazinen für je 36 Dias in 
Plastikkassette nur S 39,-, ab 5 Packungen nur S 29,- pro Packung 
FOTOSPE ZIALGESCHÄFT - FOTO, KINO, DIA 

DE K K E R  - F ODE K, 5034 Sal:z:burg 
Zentrale, Morzgcrstraße 74, Tel. 87 74 62; Filiale, Nonntaler Hauptstraße 45, 
Tel. 87 68 61; Filiale: Franz-Josef-Straße 41, Tel. 7 72 41 

F.J. ELSNER & CO,lnnsbruck 
Büro: Marktgraben 25 Briefe: Postfach 68 

Telegramme: Bankhandel-Innsbruck 

Telephon 2 84 05 Serie, Fernschreiber 05/3509 

H ONGK ONG - WIEN 

EXPORT IMPORT 

TIROLER 

WASSERKRAFTWERKE 

Aktiengesellschofl 

• 

INNSBRUCK 

• 

Landesgesellschaft für Tirol 

TÄTIGEN SIE IHRE 

WEIHNACHTSEINKÄUFE 

BEI UNSEREN 

INSERENTEN 

Buuun•ernehmung Feldkirch-Vbg. 

HOCHBAU • TIEFBAU - STRASSENBAU • STEININDUSTRIE • ASPHALTIERUNGEN 

ESCHER WYSS-Kühlung 
bekannt und bewährt 

Vertrieb in Österreich durch: 

ESCHER WYSS 

Kühlanlagen Gesellschaft m, b. H., Lauterach 

Kühl- und Gefrieranlagen aller Art 

Hörbehindert? 
SIE ME N $-HÖRGERÄTE! 

Neuheiten: 
Ohrgerät „Auriculina" 
mit frontaler Schallaufnahme 

Im-Ohr-Gerät 
Hörbrille 
Kästchengerät „Sirefon" 
Unverbindliche Vorführung und Beratung 

Teilzahlungen 

SIEMENS-REINIGER-WERKE Ges. m. b. H. 
Wien VII, Kaiserstraße 39, Telephon 93 7 4 02 

ÖSTE R REI C HI S C HE WE RT A R BEIT 

LW E RTHE Im) 
BÜROSTAHLMÖBEL 

Wien X, Wlenerbergstraße 21-23, Tel. 64 36 11 
Wien 1, Walfischgasse 15, Tel, 52 3416 
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P. b. b. Ersche.inungsort \il/ien, Ver'lagsposramt 1031 Wien

SITZMÖBEL 
UND TISCHE 
G E B R ü D E R 

THONET 
WIEN 1, SEILERGASSE 4, TELEPHON 52 9 5  046 

GRAZ, KLAGENF URT , INNSBRUCK, LINZ 

OSKAR WANKO OHG 

SPEZIALTRAN SPO RTU NTE R N EHM U N G  

1111 Wien, Simmeringer Hauptstraße 12, Postfach 55 

Telephon 74 13 71, '74 13 69 - FS: 01/2841 

Größtes und ältestes Spezialtransportunternehmen Österreichs 

für Transformatoren, Generatoren, Kessel und Maschinen bis 

zu einem Stückgewicht von 165 Tonnen, Umsetzanlagen für 

österreichische Bundesbahn· und lntercont-Tiefladewaggons 

auf Straßenfahrgestellen. Alle Ausrüstungen für Schwertrans· 

porte. Spezfolfahrzeugkrane für 3, 6, 9, 15, 18, 25, 30 und 

50 Tonnen Tragfähigkeit. 

Das führende Spezialhaus für Herrenkleidung 

Wien 111, Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 
Telephon 73 44 20, 73 61 25 

Leading Men's 

wear store 

Tout pour 

Monsieur 

Reichhaltige 

Auswahl in orig. 

englischen 

Stoffen 

Erstklossig 

geschulte Kräfte 

in unserer 

Maßabteilung 

SPEDITION 

Carl SACKEN 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

1051 Wien, Einsiedlerpl. 4 -Tel. 5616 81 Serie 

TEUBER acCO K.G.
GENERALVERTRETUNGEN: 

BEHÖRDL. 
KONZESS. 

SCHEINWERFER 

LEUCHTEN, SIGNALE 

DODUCO 

ZCJNDKONTAKTE 

KUNSTLEDER PLASTIC 

KINDERWAGENFOLIEN 

GUMMI- UND ASBEST• 

DICHTUNGEN 

FENSTERKURBELAPPARATE 

L0FTUNGSKLAPPEN 

LASTWAGEN- U. ANHÄNGER

BESCHLÄGE 

RECARO LIEGESITZ

BESCHLÄGE 

AUTO 
RETTUNG, HILFE, BEII.GUNG 

TOMAN & eo. 

Tel. 65 65 41 
IV., PRINZ-EUGEN-STR, 30 

Tag•, Nacht-, Sonn- und 
Feiertagsdienst 

Verladungen mit modern
den Kränen von 1 - 70 t 

Besuchen Sie dos Augusliner-Brüustübl Kloster Mülln in Sulzburg

Geöffnet an Wochentagen von 15 bis 23 Uhr, an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen 14,30 bis 23 Uhr. Großer Parkplatz. 




